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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Am 17. Mai nahm das Volk den Bundesbeschluss mit 953'173 Ja zu 947'493 Nein äusserst
knapp an. Am deutlichsten fiel die Zustimmung im Kanton Luzern mit 58% aus, am
deutlichsten war die Ablehnung im Jura mit 56% Nein. Die in der Geschichte der
nationalen Volksabstimmungen zweitkleinste Differenz zwischen der Anzahl Ja- und
Nein-Stimmen (5780) löste Hunderte von Beschwerden mit der Forderung einer
Neuauszählung aus. Da aber nirgendwo konkrete Unregelmässigkeiten moniert wurden,
blieben sie erfolglos. Gemäss der Vox-Analyse waren die Zweifel an der Datensicherheit
bei einer zentralen Speicherung der Passinformationen das wichtigste Motiv für die
Nein-Stimmenden gewesen. Unterschiede im Stimmverhalten liessen sich kaum
feststellen. So opponierten Junge, trotz des Einsatzes der Jungparteien nicht mehr
gegen die neuen Pässe als ältere Personen, und auch die Bildung und die Sprachregion
spielten keinen Einfluss.

Abstimmung vom 17. Mai 2009

Beteiligung: 45,2%
Ja: 953'173 (50,1%) 
Nein: 947'493 (49,9%)

Parolen: Ja: FDP, CVP (2)*, EVP (1)*, BDP; economiesuisse, SGV, SBV.
Nein: SVP (2)*, SP (1)*, GP, CSP, EDU, SD, Lega, FPS, PdA; Travail.Suisse. 
Stimmfreigabe: GLP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2009
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Anfang Februar 2018 veröffentlichte das Fedpol den Ergebnisbericht der
Vernehmlassung zur Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie. Nebst den
zahlenmässig sehr gut vertretenen Schützen- und Waffenkreisen – darunter der
schweizerische Schiesssportverband (SSV), der schweizerische Büchsenmacher- und
Waffenfachhändlerverband (SBV), ProTell, Legalwaffen Schweiz (LEWAS) und Jagd
Schweiz – befanden sich auch alle Kantone, sieben nationale und drei kantonale
Parteien, die KKJPD und die RK MZF, Economiesuisse, der schweizerische
Gewerbeverband (SGV), der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und der
schweizerische Städteverband unter den insgesamt 2205
Vernehmlassungsteilnehmenden. Davon sprachen sich der SSV und jene 2055
Stellungnehmenden, die sich dessen Stellungnahme angeschlossen hatten – darunter
insbesondere Jagd Schweiz und die Aktion «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht!»,
aber auch eine Vielzahl von Schützenvereinen und Privatpersonen – sowie der SBV,
ProTell, LEWAS, die AUNS, die Gruppe Giardino, das Centre Patronal, der SGV, Swiss
Olympic und zahlreiche weitere Schützen-, Waffensammler- und militärnahe
Organisationen dezidiert gegen die geplante Änderung des Waffengesetzes aus. Einen
grundsätzlich ablehnenden Standpunkt vertraten zudem auch die SVP Schweiz, ihre
Sektionen Neuenburg, Jura und Valais Romand sowie die Kantone Nidwalden und
Schwyz. Neun Kantone gaben zu verstehen, dass sie zwar die Ziele der EU-
Waffenrichtlinie unterstützten, die vorgesehenen Änderungen am Waffengesetz aber
ablehnten, da sie keinen genügenden Beitrag zur Bekämpfung von Waffenmissbrauch
leisteten. Demgegenüber erklärte sich die Mehrheit der Kantone mit den Neuerungen
grundsätzlich einverstanden. Insgesamt positiv beurteilt wurde der Entwurf auch von
der BDP, der GLP, der FDP, der SP und den Grünen – wobei die letzteren beiden
ausdrücklich bedauerten, dass er keine weitergehenden Massnahmen umfasste. Ebenso
überwiegend befürwortend äusserten sich u.a. die KKJPD, die RK MZF, Economiesuisse,
der Städteverband, die FER, der SGB, die GSoA, Terre des Hommes Schweiz, der
schweizerische Friedensrat, die Frauen für den Frieden Schweiz, die Evangelischen
Frauen Schweiz, die Haus- und Kinderärzte Schweiz und die schweizerische
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Unter den zustimmenden
Stellungnahmen ausdrücklich positiv hervorgehoben wurden das Ziel, den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.02.2018
KARIN FRICK
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Waffenmissbrauch zu bekämpfen bzw. den Zugang zu halbautomatischen Waffen
einzuschränken, sowie die Vorteile der Schengen-Assoziierung für die Schweiz.
Ansonsten äusserte sich die Zustimmung zur Vorlage hauptsächlich durch die
Abwesenheit von Kritik. 

An Letzterer wurde jedoch nicht gespart. Anlass dazu boten neben den einzelnen
Bestimmungen des Waffengesetzes und deren konkreter Ausgestaltung vor allem die
Stossrichtung der Revision im Allgemeinen. In der Schweiz, wo das Recht auf
Waffenbesitz ein Aspekt der Unabhängigkeit und Souveränität des Staates sei,
manifestiere sich im liberalen Waffenrecht der gegenseitige Respekt zwischen Staat
und Bürgern, weshalb Verschärfungen nicht angebracht seien, argumentierten etwa
ProTell, der SSV die RK MZF, die SVP sowie fünf Kantone (AI, AR, GL, SG, OW). Des
Weiteren wurden die Entwaffnung der Bürger und schwere (Ruf-)Schäden für das
Schweizer Schiesswesen befürchtet. Problematisch am Vorhaben sei ausserdem, dass
darin Regelungen vorgesehen seien, die in der jüngeren Vergangenheit vom Volk
abgelehnt worden waren. So komme die Registrierungspflicht für rechtmässig
erworbene, aber neu verbotene halbautomatische Feuerwaffen einer Nachregistrierung
gleich und der für den Erwerb einer solchen Waffe künftig erforderliche Nachweis einer
Mitgliedschaft in einem Schiessverein bzw. alternativ des regelmässigen Gebrauchs der
Waffe für das sportliche Schiessen erinnere zu stark an eine Bedürfnisklausel. Beide
Massnahmen waren 2011 bei der Volksabstimmung über die Initiative gegen
Waffengewalt abgelehnt worden – ein Umstand, den ausser Schützen- und
Waffenkreisen auch die SVP und vier Kantone (AR, GE, SZ, TI) betonten. Von
verschiedenen Seiten wurde zudem die fehlende Verhältnismässigkeit der Vorlage
bemängelt. Während Angehörige der Waffenlobby ausführten, dass mit dem Entwurf
eher die legalen Waffenbesitzer bestraft als Terroranschläge verhindert würden,
äusserten sich zahlreiche Kantone und die CVP dahingehend, dass trotz erheblichen
bürokratischen Mehraufwandes kaum ein Sicherheitsgewinn resultiere. Entgegen der
Ankündigung des Bundesrates befanden der SSV, der SBV und ProTell den
Umsetzungsvorschlag nicht für «pragmatisch» und die CVP sowie die grosse Mehrheit
der Kantone bezweifelten, dass der Bundesrat den Handlungsspielraum bei der
Umsetzung vollständig ausgeschöpft habe. Schützenkreise wiesen überdies auf eine
hängige Klage am EuGH hin, in der die Tschechische Republik die Rechtmässigkeit der
neuen EU-Waffenrichtlinie angefochten hatte, weil die Terrorabwehr den Einzelstaaten
obliege und gar nicht in die Zuständigkeit der EU falle. Die Schweiz solle diesem Urteil
nicht vorgreifen und das Waffenrecht nicht vorschnell anpassen.

Inhaltlich sei der Entwurf hinsichtlich zentraler Begrifflichkeiten – beispielsweise der
Definitionen von «Faustfeuerwaffe» und «Handfeuerwaffe» – zu wenig präzise und
überlasse zu viele Klärungen dem Verordnungsgeber, was Rechtsunsicherheit mit sich
bringe. In diesem Zusammenhang forderten der SSV, der SBV, ProTell, LEWAS, der
Städteverband sowie neun Kantone den Bundesrat auf zu definieren, was
«Regelmässigkeit des sportlichen Schiessens» bedeute. Die Notwendigkeit einer
solchen Präzisierung zeigte sich bereits in den unterschiedlichen Vorstellungen des
Begriffs, welche die Vernehmlassungsantworten offenbarten: Hielten der SBV und
ProTell einmal in fünf Jahren für eine angemessene Regelmässigkeit, sahen die Kantone
Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis eine ausreichende Regelmässigkeit ab einer
zweimaligen Nutzung pro Jahr gegeben. Ganz konkrete Kritik betraf darüber hinaus die
vorgesehene Unterscheidung von Waffenkategorien anhand der Magazinkapazität. Diese
sei kein Indikator für die Gefährlichkeit einer Waffe und die Regelung daher nicht
nachvollziehbar; stattdessen wäre eine Unterscheidung anhand des Kalibers, des
Munitions-Typs und einer allfälligen Serienfeuer-Möglichkeit zu diesem Zweck
dienlicher. Da Magazine zum Teil waffentypübergreifend eingesetzt und separate
Magazine bewilligungsfrei erworben werden könnten, sei die Regelung leicht zu
umgehen und Missbrauch schwer zu verhindern, stellten mehrere Kantone fest. Die
Skepsis der Waffenlobby sowie des Kantons Schwyz weckte zudem die Pflicht für
Waffensammler, den Zweck der Sammlung offenzulegen. Der Mensch sei seit jeher ein
Sammler, wie es ProTell ausdrückte, und viele Sammlungen dienten keinem besonderen
Zweck ausser der Freude am Objekt selbst, weshalb eine solche Bestimmung verfehlt
sei. Die Kritik am Entwurf beschränkte sich jedoch nicht darauf, dass er zu viele
Einschränkungen vorsehe; an einigen Stellen wurde auch bemängelt, dass die
Regelungen zu wenig weit gingen. So schlugen beispielsweise die SP, die GLP und fünf
Kantone (NE, TI, VD, VS, GE) vor, es sei auch von Eigentümern von Ordonnanzwaffen ein
Nachweis zu verlangen, dass sie die Waffe regelmässig für den Schiesssport
verwendeten.

Auch lehnten nicht alle Kritiker der Waffenrechtsanpassung ebenso die Genehmigung
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des Notenaustausches mit der EU ab. Der Notenaustausch ist im Grunde genommen
das Verfahren zur Übernahme eines weiterentwickelten Rechtsakts, der dem Schengen-
Besitzstand angehört. Nachdem die EU der Schweiz am 31. Mai 2017 die neue
Waffenrichtlinie als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes notifiziert hatte,
versicherte der Bundesrat in seiner Antwortnote vom 16. Juni 2017 der EU, dass die
Schweiz die Richtlinie – vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung – innerhalb
einer Frist von zwei Jahren übernehmen und umsetzen werde. Die SVP, der SSV und
LEWAS waren der Meinung, die Schweiz könne der EU mitteilen, die Waffenrichtlinie zu
übernehmen – wozu sie als Vertragsstaat von Schengen/Dublin verpflichtet ist –, ohne
dafür die Schweizer Rechtslage anpassen zu müssen. Sie hielten das Schweizer
Waffenrecht für den Anforderungen der EU-Richtlinie dem Sinn nach entsprechend
und sahen darum keinen Bedarf für eine Änderung des Schweizer Waffenrechts, auch
wenn der Notenaustausch genehmigt würde. In die gleiche Richtung äusserte sich auch
die CVP, welche die Frage stellte, ob das geltende Waffengesetz keine ausreichende
Grundlage darstelle, um die Ziele der EU-Waffenrichtlinie weitgehend zu erfüllen.
ProTell und der Kanton Schwyz lehnten indes auch die Genehmigung des
Notenaustausches ab und forderten weitere Verhandlungen mit der EU. 2

Als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands muss die Schweiz, ihres Zeichens
assoziiertes Schengen-Mitglied, die Änderung der EU-Waffenrichtlinie (2017/853)
übernehmen. Dazu muss die Bundesversammlung einerseits einen entsprechenden
völkerrechtlichen Vertrag (in Form eines Notenaustausches) genehmigen und
andererseits das Schweizer Waffengesetz anpassen, um die Änderungen im
Landesrecht umzusetzen. Für die Übernahme und Umsetzung der EU-Richtlinie hat die
Schweiz bis am 31. Mai 2019 Zeit, sonst droht der Ausschluss aus den Abkommen von
Schengen und Dublin. Nachdem das diesbezügliche Vernehmlassungsverfahren kurz
nach Jahresbeginn abgeschlossen worden war, verabschiedete der Bundesrat Anfang
März 2018 seine Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der geänderten EU-
Waffenrichtlinie. Da sich ein Grossteil der in der Vernehmlassung geäusserten Kritik
eher auf die Vorgaben der Richtlinie als auf deren tatsächliche Umsetzung konzentriert
hatte und auch der Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung praktisch ausgeschöpft
worden war, weist der Entwurf zuhanden des Parlaments im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage nur wenige Anpassungen auf. So sieht etwa Art. 33 Abs. 1 Bst. a
WG vor, die Waffe von Sportschützinnen und -schützen zu beschlagnahmen und die
Strafverfolgung wegen unberechtigten Waffenbesitzes zu eröffnen, falls diese die
Auflage missachten, entweder die Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder auf
andere Art den regelmässigen Gebrauch ihrer Feuerwaffe für das sportliche Schiessen
zu belegen und diesen Nachweis nach fünf und nach zehn Jahren zu wiederholen. Sei
der Erwerb der Waffe seinerzeit jedoch rechtmässig erfolgt, soll der betreffenden
Person mittels einer Ergänzung von Art. 31 Abs. 2 WG die Möglichkeit gegeben werden,
ein neues Gesuch für eine Ausnahmebewilligung einzureichen oder die Waffe einer
berechtigten Person zu übertragen, um den strafrechtlichen Konsequenzen zu
entrinnen. Zu den wichtigsten Änderungen zählt des Weiteren die Verlängerung der
Frist, innerhalb welcher der Besitz einer neu verbotenen Waffe vom kantonalen
Waffenbüro bestätigt werden muss, von zwei auf drei Jahre, um die Arbeitslast für die
Kantone besser zu verteilen. Ebenso wurde die Frist, innerhalb welcher die
Waffenhändlerinnen und -händler den kantonalen Waffenbüros Meldung über erfolgte
Transaktionen im Zusammenhang mit halbautomatischen Waffen erstatten müssen, von
zehn auf zwanzig Tage ausgedehnt. Damit blieben die zentralen Punkte der Vorlage
grösstenteils unangetastet. Halbautomatische Feuerwaffen werden von der Kategorie B
der bewilligungspflichtigen Waffen in die Kategorie A der verbotenen Waffen überführt,
wodurch sie zukünftig nur noch mit einer Ausnahmebewilligung erworben werden
können. Verschiedene Ausnahmetatbestände für Sportschützen, Waffensammlungen
und  für aktuelle Besitzerinnen und Besitzer von neu verbotenen Waffen sowie bei der
Übernahme der Armeewaffe ermöglichen jedoch weiterhin den Einsatz dieser Waffen
im schweizerischen Schiesswesen. Es sind weder medizinische oder psychologische
Tests noch die Einführung eines zentralen Waffenregisters vorgesehen. Hingegen
werden zur besseren Rückverfolgbarkeit von Waffen die Markierungspflicht auf alle
wesentlichen Bestandteile von Feuerwaffen ausgedehnt und der Informationsaustausch
mit anderen Schengen-Staaten erweitert.

Schützen- und Waffenkreise konnten der Vorlage nach wie vor nichts abgewinnen. Der
Bundesrat sei überhaupt nicht auf die ihrerseits in der Vernehmlassung geäusserten
Einwände eingegangen; der Gesetzesentwurf sei ein «Affront gegenüber den Schützen»
und ein «Kniefall vor der EU», liess SVP-Nationalrat Werner Salzmann, Präsident des
Berner Schiesssportverbandes und Wortführer der Gegner einer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2018
KARIN FRICK
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Waffenrechtsverschärfung, in der Presse verlauten. Das Gesetz trage nichts dazu bei,
die Sicherheit in der Schweiz zu verbessern, stattdessen würden unbescholtene Bürger
plötzlich zu Besitzern von verbotenen Waffen gemacht. Das könne nicht akzeptiert
werden und falls das Parlament hier keine Kehrtwende vollziehe, müsse das
Referendum ergriffen werden. Dass damit die Schweizer Beteiligung an
Schengen/Dublin aufs Spiel gesetzt werde, sei er sich bewusst, Schuld daran habe aber
der Bundesrat, weil er es versäumt habe, den Schützen entgegenzukommen. Auch
ProTell befand den Vorschlag des Bundesrates für inakzeptabel und kündigte das
Referendum an, falls er so vom Parlament verabschiedet würde. Die Gesetzesänderung
sei ein «Misstrauensvotum gegen all jene Bürger, die Waffen besitzen», drückte es
ProTell-Generalsekretär Robin Udry gegenüber den Medien aus. Präsident ad interim
und SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (VS) störte sich laut dem «Blick» daran, dass die
neuen Regeln vor allem ehrliche Waffenbesitzer träfen anstatt «Terroristen [...], die
sich über unsere Gesetze lustig machen.» Der Bundesrat zerstöre damit das
traditionelle Vertrauen zwischen Bürger und Staat. Auch er drohte mit dem
Referendum. Gemäss einem vom Tages-Anzeiger zitierten Communiqué wolle auch die
SVP «alle unnötigen Verschärfungen in unserem Waffengesetz entschieden
bekämpfen» und das Referendum unterstützen, würden die fraglichen Punkte vom
Parlament nicht verbessert.
Zufrieden mit dem bundesrätlichen Entwurf zeigten sich unterdessen die Kantone,
deren Anliegen der Bundesrat auch Rechnung getragen hatte. Hans-Jürg Käser,
Präsident der KKJPD, glaubte erst gar nicht, dass es den mit dem Referendum
drohenden Kritikern wirklich um die halbautomatischen Waffen gehe: «Diese Kritiker
sind gegen die EU und gegen alles Europäische wie Schengen», argwöhnte er in der
NZZ, das Schengen-Abkommen bringe der Schweiz jedoch viel Sicherheit und dürfe
deshalb nicht «wegen einer pragmatischen Anpassung des Waffenrechts» gefährdet
werden. Die Bedeutung von Schengen/Dublin betonten auch FDP und CVP, welche den
Vorschlag des Bundesrates ebenfalls unterstützten. CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-
Hunkeler (LU) sprach von einem «moderaten» Gesetz, das «wirklich nur ein Minimum»
verlange, während FDP-Ständerat Joachim Eder (ZG) den Bundesrat lobte, er habe «gut
verhandelt». 3

Am 17. Januar 2019 reichte das Komitee für das Referendum gegen die Übernahme der
EU-Waffenrichtlinie bei der Bundeskanzlei nach eigenen Angaben fristgerecht gut
125'000 beglaubigte Unterschriften ein. Der Bundesrat setzte die Volksabstimmung auf
den 19. Mai 2019 an.
In der Presse wurde unterdessen über die Erfolgschancen des Referendums spekuliert.
Einerseits seien in den letzten Jahren immer mehr Waffenerwerbsscheine beantragt
worden, was auf eine Aufrüstung in der Bevölkerung hinweise, andererseits nähmen
jedoch nur noch rund 10 Prozent der Armeeangehörigen nach Dienstende ihre Waffe
mit nach Hause, was auf ein abnehmendes Interesse an Waffen hindeute. 2004 seien es
noch über 40 Prozent der entlassenen Armeeangehörigen gewesen, welche die
Dienstwaffe übernahmen, wie der «Blick» berichtete. Laut einer Studie des
Kriminologen Martin Killias, die von der NZZ aufgegriffen wurde, habe auch der Anteil an
Haushalten, die über eine Waffe verfügten, von 35 Prozent im Jahr 2000 auf 23 Prozent
im Jahr 2015 abgenommen. Die Sicherheitsstudie 2018 der ETH zeigte indes beim
Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung keinen abnehmenden Trend, im Gegenteil:
2018 fühlten sich 95 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sicher, so viele wie nie
seit den 1990er-Jahren. All dies deute darauf hin, dass tendenziell immer weniger Leute
immer mehr Waffen kauften, resümierte die NZZ. Wie es um die Bedeutung der vom
Referendumskomitee betonten Schweizer Waffentradition tatsächlich steht, wird sich
am Abstimmungstermin zeigen.
Auf der Befürworterseite des angepassten Waffengesetzes äusserten sich die CVP und
die FDP dahingehend, dass keine Partei den Lead im Abstimmungskampf übernehmen
werde. Statt des für die bürgerlichen Parteien sonst typischen, orchestrierten
Vorgehens wolle man je auf die eigenen Zielgruppen fokussieren. Das fixe Lead-System
sei nicht mehr zeitgemäss, begründete FDP-Sprecher Martin Stucki dieses Vorgehen
gegenüber dem Tages-Anzeiger. 4
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Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2019
KARIN FRICK

Dafür, dass bei europapolitischen Vorlagen im Durchschnitt rund 51 Prozent der
Stimmberechtigten an der Abstimmung teilnehmen, war die Beteiligung bei der
Abstimmung über die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie vom 19. Mai
2019 mit 43.9 Prozent ausserordentlich tief. Dieser Befund, der aus der im Juli 2019
veröffentlichten VOTO-Studie hervorging, ging Hand in Hand mit der für eine Europa-
Abstimmung ungewöhnlich geringen Bedeutung, die die Befragten der
Abstimmungsvorlage zumassen. Überdies auffallend für eine Europa-relevante Frage
war, dass die SVP, die als einzige grosse Partei das Nein-Lager repräsentierte, nur 35
Prozent ihrer Wählerschaft mobilisieren konnte, während bei den anderen grösseren
Parteien immerhin zwischen 42 (Grüne) und 60 Prozent (CVP) der Sympathisantinnen
und Sympathisanten an der Abstimmung teilnahmen.
Wenig überraschend stimmten Schusswaffenbesitzerinnen und -besitzer der Vorlage
seltener zu als Personen, die keine Schusswaffe besitzen, wobei der Schusswaffenbesitz
aber nicht mit einer sicheren Ablehnung der Vorlage einherging. Ausserdem schien die
Frage den klassischen Links-Rechts-Konflikt zu bedienen: Je weiter links sich eine
Person selbst einstufte, desto eher stimmte sie Ja; je weiter rechts, desto eher Nein.
Dies spiegelte sich auch teilweise in den Parteisympathien: Während Anhängerinnen
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und Anhänger der Grünen, der SP und der GLP zu rund 90 Prozent der Vorlage
zustimmten, hiessen sie bei der CVP-Anhängerschaft noch rund 70 Prozent und bei
jener der FDP rund 60 Prozent gut. SVP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten
verwarfen den Entwurf hingegen zu 75 Prozent. Dass sich bei einer europapolitischen
Fragestellung ein Viertel der Anhängerschaft der Volkspartei gegen die Parteilinie
stellte, ist wiederum bemerkenswert.
Eher unerwartet gaben fast zwei Drittel der befragten Stimmenden an, sie hätten es für
eher oder sehr unwahrscheinlich gehalten, dass die Schweiz bei einer Ablehnung der
Waffenrichtlinie wirklich aus Schengen/Dublin ausgeschlossen worden wäre. Dies war
im Abstimmungskampf das Hauptargument der Befürworterseite gewesen und stellte
sich nun als nicht wirklich überzeugend heraus. Die Autoren der Studie vermuteten,
dass die Vorlage trotzdem angenommen wurde, weil hier viele Stimmende im Sinne
einer Risikovermeidungsstrategie lieber Ja stimmten, als einen, auch
unwahrscheinlichen, Ausschluss in Kauf zu nehmen. So war die Nicht-Gefährdung von
Schengen/Dublin denn auch für eine grosse Gruppe der Ja-Stimmenden das
Hauptmotiv für ihren Stimmentscheid gewesen. Eine weitere grosse Gruppe der Ja-
Stimmenden gab als Hauptmotiv den verbesserten Schutz vor Waffengewalt an, wobei
für Frauen dieser Aspekt wichtiger war als für Männer. Das von den Nein-Stimmenden
am häufigsten genannte Motiv war, dass die Schweiz sich nicht dem Druck der EU
beugen solle; der Slogan der Gegnerseite «Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU» schien
somit ins Schwarze getroffen zu haben. Das am zweitmeisten genannte Nein-Motiv war
die Sorge um die Schweizer Schiesssporttradition, wobei Schusswaffenbesitzerinnen
und -besitzer dieses häufiger nannten als andere Personen. Die Analyse der Argumente
zeigte zudem, dass der Graben zwischen dem Ja- und dem Nein-Lager primär entlang
der Konfliktlinie Pro-EU und Kontra-EU verlief, während die Waffenrechtsverschärfung
selber eine untergeordnete Rolle spielte. Zur komfortablen Mehrheit verhalfen der
Vorlage somit jene, so die Schlussfolgerung der Studie, «die eine Verschärfung für nicht
(dringend) notwendig hielten, aber die Schengen- und Dublin-Abkommen nicht aufs
Spiel setzen wollten». 6

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

In ihrem ersten gemeinsamen Gespräch im November kamen die Spitzen der
Regierungsparteien überein, die parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrates
nicht anzutasten. Sie beschlossen, die Differenzen und Gemeinsamkeiten zu
verschiedenen wichtigen Themen zu diskutieren, ohne aber den Versuch zu
unternehmen, sich auf ein gemeinsames Regierungsprogramm zu verpflichten. In
weiteren Sitzungen einigte man sich darauf, auch die personelle Zusammensetzung des
Bundesrates nicht zu verändern. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.12.1991
HANS HIRTER

Am 10. März trat die Bundesversammlung erneut zusammen. Vor dem Bundeshaus
demonstrierten rund 10'000 Frauen und Männer für die Wahl Brunners. Das sonst
während Sessionen übliche Demonstrationsverbot auf dem Bundesplatz war von den
Berner Behörden in Absprache mit Nationalrats-Präsident Schmidhalter (cvp, VS)
aufgehoben worden. Matthey erklärte, dass er die vor einer Woche erfolgte Wahl nicht
annehme, da er von der SP-Fraktion nicht unterstützt werde. In der Geschichte des
Bundesstaates war es bisher fünfmal zu einer Nichtannahme der Wahl zum Bundesrat
gekommen; zum erstenmal geschah dies jetzt auf Druck einer Partei. Von einigen
Staatsrechtlern wurde die Durchführung dieser Wahl deshalb heftig kritisiert. Für
diesen nun eingetretenen Fall einer Nichtannahme hatte die SVP-Fraktion eine
Verschiebung der Wahl um eine Woche vorgeschlagen. Sie begründete diesen Antrag
damit, dass die zwei Tage zuvor nominierte Kandidatin Dreifuss noch zuwenig bekannt
sei. Zudem könne unter diesen Begleitumständen — gemeint war damit vor allem die
gleichzeitig auf dem Bundesplatz stattfindende Demonstration — eine seriöse Wahl
nicht vorgenommen werden. Der auch von den Liberalen, der AP und der SD/Lega
unterstützte Ordnungsantrag wurde mit 117 zu 62 Stimmen abgelehnt.

Vor dem Wahlgang kam es nochmals zu einer kurzen Diskussion. Die LP gab bekannt,
dass sie keine der beiden Kandidatinnen unterstützen werde, und die FDP rief zur Wahl
von Ruth Dreifuss auf. Im ersten Wahlgang erhielten Brunner und Dreifuss fast gleich
viele Stimmen (90 resp. 92). Deren 54 entfielen auf die freisinnige Nationalrätin Spoerry
(ZH), welche daraufhin erklärte, dass sie nicht kandidiere und die Stimmen einer
welschen Frau gegeben werden sollten. Auch im zweiten Wahlgang erreichte keine der
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Kandidatinnen das absolute Mehr; aber Dreifuss steigerte sich auf 112 Stimmen. Brunner
kam noch auf deren 86; sie forderte daraufhin diejenigen, welche ihr die Stimme
gegeben hatten, zur Unterstützung von Dreifuss auf. Im dritten Wahlgang wurde Ruth
Dreifuss bei einem absoluten Mehr von 96 Stimmen — die Vertreter der AP sowie ein
Teil der SD/Lega-Fraktion hatten den Saal verlassen, 38 Abgeordnete legten leer ein —
mit 144 Stimmen gewählt. Sie nahm die Wahl an, womit der Kanton Genf seit 1919
erstmals wieder in der Landesregierung vertreten ist. Mit Ruth Dreifuss ist zudem zum
erstenmal eine Angehörige der jüdischen Religionsgemeinschaft in der Landesregierung
vertreten. 8

Für die Leitungsgremien der drei grossen bürgerlichen Parteien war der Anspruch der
SP auf den freiwerdenden Sitz unbestritten. Die FDP des Kantons Zürich beschloss
aber, die Zauberformel trotzdem anzugreifen. Neben grundsätzlichen Überlegungen
mag dabei auch die Konstellation mitgespielt haben, wonach der Zürcher Freisinn bei
der Wahl des noch nicht 50jährigen Leuenberger aus verfassungsrechtlichen Gründen
(Kantonsklausel, Art. 96 BV) für längere Zeit aus der Landesregierung ausgeschlossen
bliebe. Seine bekanntesten Exponenten, Vreni Spoerry und Eric Honegger, lehnten
jedoch eine mögliche Kandidatur ab. Unterstützung fand der Zürcher Freisinn bloss bei
der Freiheitspartei, welche eine Absage an die Zauberformel forderte und ankündigte,
dass sie nicht für einen SP-Kandidaten stimmen werde. Die Liberale Partei sprach sich
ebenfalls für eine neue parteipolitische Zusammensetzung der Regierung aus; dieser
Schritt sei allerdings nicht bei der anstehenden Ersatz-, sondern erst bei der
Gesamterneuerungswahl vom Dezember zu wagen. Die FDP-Fraktion hatte noch eine
Woche vor der Wahl den Zürcher Vorschlag für eine eigene Kandidatur deutlich
abgelehnt. Am Vorabend der Wahl war es dann nur noch eine knappe Mehrheit (25:23),
die auf eine eigene Bewerbung mit Vreni Spoerry - welche sich nun nicht mehr von
einer Kandidatur distanzierte - verzichten wollte. Dabei stand selbst für diese Mehrheit
eingestandenermassen nicht der Fortbestand der Zauberformel im Vordergrund.
Ausschlaggebend war vielmehr die Befürchtung, bei den Gesamterneuerungswahlen
vom Dezember einen jetzt eroberten dritten Sitz wieder zu verlieren, da sich die CVP
und die SVP gegen eine Veränderung der parteimässigen Zusammensetzung der
Regierung ausgesprochen hatten. 9

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.09.1995
HANS HIRTER

Der Delegiertenrat der FDP gab zuhanden der Fraktion keine besondere Empfehlung für
eine der drei von den Kantonalsektionen eingereichten Kandidaturen ab, wünschte aber
einen Doppelvorschlag, womöglich mit einer Frau; auf die Bewerbung des nicht von
einer Kantonalsektion vorgeschlagenen und vor einem Wohnsitzwechsel auch nicht
wählbaren Petitpierre ging sie nicht ein. Die Fraktion hielt sich an diese Empfehlung
und nominierte am 3. März Pascal Couchepin und Christiane Langenberger. 10
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Am 7. Februar stimmten Volk und Stände mit deutlichem Mehr der Beseitigung der
sogenannten Kantonsklausel in der Verfassung für die Zusammensetzung der
Landesregierung zu. Nur gerade die Kantone Wallis und Jura lehnten die neue
Verfassungsbestimmung ab. In der sehr bescheiden geführten Kampagne bildete sich
zwar – als Gegenpol zu dem aus rund 90 nationalen Parlamentariern der
Bundesratsparteien gebildeten befürwortenden Komitee – auch ein aus Politikern aller
politischer Lager gebildetes Gegenkomitee. Sein Hauptargument war, dass diese
Reform nur ein erster Schritt zu einem Abbau der föderalistischen Garantien zugunsten
der kleinen Kantone darstelle. Sei dieser Schritt einmal gemacht, würden auch weitere,
wie die Übervertretung der bevölkerungsschwachen Kantone im Ständerat und das
Ständemehr bei obligatorischen Volksabstimmungen unter Beschuss geraten. Viel Geld
für Inserate war aber nicht vorhanden und die Debatten, soweit sie überhaupt
stattfanden, verliefen äusserst zahm. Von den politischen Parteien hatten alle die Ja-
Parole beschlossen. Immerhin gab es mit der Nein-Parole der SVP des Kantons Zürich
auch eine prominente Gegenstimme. Herzensblut vergoss allerdings auch die Zürcher
SVP nicht für die Beibehaltung der Kantonsklausel. Gegen die Reform sprachen sich
auch die Waadtländer Liberalen und einige Sektionen der FDP und der CVP in der
Westschweiz und im Tessin 

Bundesbeschluss über die Wählbarkeit in den Bundesrat 
Abstimmung vom 7. Februar 1999
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Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'287'081 (74,7%) / 18 6/2 Stände
Nein: 436'511 (25,3%) / 2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, FDP (4*), CVP (2*), SVP (6*), LP (1*), LdU, EVP, FP, SD (1*), EDU, PdA; SGB.
– Nein: Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Zustimmung fiel mit einem Ja-Anteil von fast 75% klar aus. Mit Ausnahme von Jura
und Wallis stimmten alle Kantone zu; in den kleineren (NE, FR, AI, AR, Innerschweiz, GL,
GR) sowie im Tessin lag der Ja-Stimmen-Anteil allerdings unter dem Landesmittel. Die
grössten Ja-Mehrheiten ergaben sich in Genf, Zürich und Basel-Stadt mit über 80%. 11

Die Reaktion auf die vom Bundesrat im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebenen
Vorschläge für eine Regierungsreform fiel eher negativ aus. Die Variante mit einem
gestärkten Bundespräsidenten fand bei den grossen Parteien keinen Anklang, da sich
dessen Rolle nicht mit dem weiterhin vorgesehenen Kollegialitätsprinzip würde
vereinbaren lassen. Einzig der Vorort und der Bauernverband sowie die Grünen und die
Schweizer Demokraten sprachen sich dafür aus. Eine zweistufige Regierung mit
Bundesräten als Regierungskollegium und ihnen unterstellten Fachministern fand in
abgewandelter Form, d.h. mit einer gleichzeitigen Stärkung des Präsidialamtes, zwar bei
der FDP Anklang, nicht aber bei der SVP. Die SP und die CVP wie auch der
Gewerkschaftsbund und der Gewerbeverband beurteilten dieses Modell zwar
grundsätzlich positiv, lehnten jedoch eine Verkleinerung des Bundesrates auf fünf
Mitglieder ab. Der Bundesrat beschloss in der Folge, dieses zweistufige Modell weiter zu
verfolgen und sich mit den Details einer solchen Regelung, wie z.B. der Frage, ob die
Fachminister vom Parlament oder der Regierung zu wählen seien,
auseinanderzusetzen. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.08.1999
HANS HIRTER

Der Wahlsieg der SVP bei den Nationalratswahlen, welcher sie von der viertgrössten
zur wählermässig stärksten Partei hatte anwachsen lassen, belebte die sporadisch
aufkeimende Diskussion um die Fortführung der sogenannten Zauberformel für die
parteipolitische Zusammensetzung der Landesregierung. Unmittelbar nach den
Nationalratswahlen verlangten Parteipräsident Maurer (ZH) und Nationalrat Blocher
(svp, ZH) einen der beiden CVP-Sitze, da diese nun zur schwächsten Bundesratspartei
geworden sei. Diese Forderung wurde von der SVP übernommen; die von der Partei
reklamierte Aussprache über eine neue Regierungszusammensetzung stiess aber bei
den anderen Bundesratsparteien auf kein Interesse. Die FDP zeigte keine Lust, einen
der beiden im Frühjahr frisch gewählten CVP-Vertreter bereits wieder abzuwählen, und
auch die SP konnte kein Interesse an der Schwächung der politischen Mitte zugunsten
der SVP haben. In der Folge änderte deshalb die SVP ihre Stossrichtung und verlangte
einen der beiden SP-Sitze. Mit dieser Forderung konnte sie zwar bei einigen
Freisinnigen auf Unterstützung hoffen, provozierte aber auch eine Gegenreaktion bei
der SP, welche erklärte, dass bei einer Abwahl eines ihrer beiden Regierungsmitglieder
auch das andere zurücktreten würde. Die FDP gestand zwar zu, dass eine rein
bürgerliche Regierung nicht ohne Reiz wäre, gab aber zu bedenken, dass die
bestehenden Volksrechte die Regierungspolitik lähmen könnten und zudem der SP ihre
Oppositionsrolle zu einfach machen würden. Ende November nominierte die SVP-
Fraktion ihren Bisherigen Adolf Ogi sowie, als Herausforderer für die beiden
Sozialdemokraten, Christoph Blocher. Die CVP-Fraktion sprach sich einstimmig und die
FDP-Fraktion bei einigen Gegenstimmen für die Bestätigung der Bisherigen und damit
gegen die Wahl von Blocher aus. 13

ANDERES
DATUM: 14.12.1999
HANS HIRTER

Die Grünen kündigten kurz nach Ogis Demission an, dass sie eine eigene Kandidatin
aufstellen würden, was sie mit der Nominierung von Nationalrätin Cécile Bühlmann (LU)
dann auch taten. Die SP versuchte vergeblich, die FDP und die CVP von der
Opportunität eines Rauswurfs der SVP aus der Regierung zu überzeugen. Ihr Angebot,
zu diesem Zweck eine freisinnige Kandidatur zu unterstützen, fand lediglich bei einigen
Freisinnigen aus der Romandie Interesse. Der Versuch, die SVP aus dem BR
abzuwählen, fand in der SP-Fraktion mit 29:5 Stimmen eine klare Mehrheit. Danach
lancierten einzelne SP-Politiker die Idee, mit Ulrich Siegrist wenigstens einen möglichst
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weit vom politischen Kurs seiner Partei entfernten Vertreter der SVP zu wählen. Ganz
zum Schluss der Kampagne versuchte die SP dann auch noch, den FDP-Präsidenten
Franz Steinegger (UR) ins Spiel zu bringen. Die FDP und die CVP hatten zwar keine Lust,
der SVP den Bundesratssitz zu entreissen; aber sie machten von Anfang an klar, dass sie
niemanden unterstützen würden, der auf der radikalen aussenpolitischen Linie von
Nationalrat Blocher und seiner Zürcher SVP politisiert. Da Eberle und auch Fuhrer
sowohl beim UNO-Beitritt als auch bei der Frage der Bewaffnung von schweizerischen
Armeekontingenten bei Friedenseinsätzen im Ausland eine von Blocher divergierende
Meinung vertreten, waren für sie grundsätzlich alle vier SVP-Politiker wählbar. Beide
Fraktionen verzichteten darauf, eine bestimmte Kandidatur zu unterstützen. Die
Fraktion der Liberalen sprach sich für Schmid aus. 14

Am 16. September gab Bundesrat Villiger (fdp) seinen Rücktritt nach fast fünfzehn
Jahren Amtszeit, davon die letzten neun als Vorsteher des Finanzdepartements, auf
Ende Jahr bekannt. In den Medien wurde er als nüchterner, effizienter, liberaler und
auf Ausgleich bedachter Magistrat gewürdigt. Da Villiger seine Rücktrittsabsichten
vorher angekündigt hatte, war in der Öffentlichkeit intensiv über allfällige Nachfolger
spekuliert worden, wobei als Favoriten die Berner Ständerätin Christine Beerli und der
Urner Nationalrat Franz Steinegger gehandelt wurden. Gewisse Wahlchancen wurden
auch Christine Egerszegi (AG), Felix Gutzwiller (ZH), Hans-Rudolf Merz (AR) und
Christian Wanner (SO) zugesprochen. Von ihren Kantonalsektionen nominiert wurden
schliesslich Beerli, Egerszegi, der Tessiner Fulvio Pelli, Steinegger und Merz. Die
Fraktion beschloss, ein Zweierticket mit Beerli und Merz zu präsentieren. 15

ANDERES
DATUM: 16.09.2003
HANS HIRTER

Das herausragende Ereignis des Jahres in diesem Bereich war aber nicht die
Neubesetzung des freisinnigen Bundesratssitzes, sondern das Aufbrechen der seit
1959 praktizierten Formel für die parteipolitische Zusammensetzung der
Landesregierung, die sogenannte Zauberformel. Bereits im Vorfeld der
Nationalratswahlen wurde darüber spekuliert, ob bei einem weiteren Vormarsch der
SVP auf Kosten der FDP und der CVP ein zweiter Sitz für die SVP noch zu vermeiden
wäre. Allerdings wurde die Abwahl (bzw. Nichtwiederwahl) eines der beiden
wiederkandidierenden Regierungsmitglieder der CVP noch als wenig wahrscheinlicher
Tabubruch bezeichnet. Eine Nichtwiederwahl hatte es seit 1848 erst zweimal (1854,
Ochsenbein, und 1872, Chalet-Venel) gegeben. Beide wurden allerdings durch
Herausforderer aus derselben Partei (FDP) verdrängt. Aus den Parlamentswahlen vom
19. Oktober ging die SVP mit einem Wähleranteil von 26,7% (+4,2%) als eindeutige
Siegerin hervor. Indem sie in den französischsprachigen Kantonen Genf, Neuenburg
und Waadt zur stärksten bürgerlichen Partei wurde, konnte sie auch ihr bisheriges
Manko, fast ausschliesslich eine Deutschschweizer Partei zu sein, abstreifen. Verloren
hatten die CVP, welche noch auf 14,4% (-1,5%) kam, und die FDP mit 17,3% (-2,6%); die
SP vermochte hingegen ihren Wähleranteil um 0,8% auf 23,3% zu steigern. 16

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
HANS HIRTER

Am Abend des Wahlsonntags überraschte der Präsident der SVP, Ueli Maurer, die
Präsidenten der anderen Parteien vor laufender Fernsehkamera mit der ultimativ
vorgetragenen Forderung, dass bei der Gesamterneuerungswahl vom Dezember
Christoph Blocher anstelle einer der bisherigen CVP-Vertreter in den Bundesrat zu
wählen sei, ansonsten die SVP aus der Regierung austreten werde. Wie sich in letzterem
Fall der amtierende Bundesrat der SVP, Samuel Schmid, verhalten würde, blieb offen.
Die SVP-Fraktionsführung und später auch die Fraktion und eine
Delegiertenversammlung sanktionierten dieses in kleinem Kreis vorbereitete Vorgehen
Maurers erst im Nachhinein, aber ohne wesentliche Opposition. Die rasch
verstummende parteiinterne Kritik monierte, dass die üblichen Prozeduren bei der
Kandidatennomination missachtet würden, und dass ein so wichtiger Entscheid wie ein
Regierungsaustritt nur von einer Delegiertenversammlung oder einer Urabstimmung
gefällt werden könne.

Die beiden anderen bürgerlichen Regierungsparteien reagierten unterschiedlich. Die
FDP kritisierte zwar das aggressive Vorgehen der SVP, sah aber keinen Grund, deren
Anspruch auf einen der beiden CVP-Sitze und die Kandidatur Blocher zu bekämpfen.
Die von der SVP anvisierte CVP erklärte hingegen, dass ihre Vertreter nicht zurücktreten
würden und die Partei sie dabei voll unterstützen werde. Auch ihre Bundesräte Deiss
und Metzler liessen nie Zweifel daran aufkommen, dass sie wieder kandidieren würden.
Obwohl es an der kompromisslosen Haltung der CVP auch parteiinterne Kritik gab,
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welche befürchtete, dass nach dem neuerlichen Wahlsieg der SVP ein Beharren auf den
zwei Bundesratssitzen für die CVP kontraproduktiv wäre, hielt die CVP-Spitze bis zur
Bundesratswahl vom 10. Dezember an dieser Linie fest. In der Vorbereitung des Terrains
für die Bundesratswahl machte sich die CVP die Idee der SP zu Eigen, dass die SVP,
zumindest vorläufig, den durch die Demission Villigers freiwerdenden FDP-Sitz erhalten
solle. Dabei griff sie die FDP auch inhaltlich an: Mit ihrer Unterstützung der Kandidatur
Blocher sei diese zum Anhängsel der SVP geworden und nicht mehr repräsentativ für
ihre gemässigt bürgerliche Wählerschaft. Diese werde einzig noch durch die CVP
vertreten, weshalb deren Anspruch auf zwei Sitze gerechtfertigt sei. Eine Woche vor der
Wahl beschloss die Fraktion, an der Wiederkandidatur sowohl von Deiss als auch von
Metzler festzuhalten. Zudem entschied sie, dass die zuerst antretende Metzler bei einer
Nichtwahl nicht gegen den nach ihr zu wählenden Deiss antreten dürfe.

Die Haltung der SP war nicht eindeutig und zudem stark von taktischen Interessen
geprägt. Im Sommer hatte Parteipräsidentin Brunner eine gewisse Bereitschaft
erkennen lassen, der SVP einen zweiten Regierungssitz zulasten der CVP einzuräumen.
Sie begründete diese von einem Teil der Linken als Tabubruch empfundene
Unterstützung der SVP nicht mit deren Wählerstärke, sondern mit dem Verhalten der
CVP, welche zu weit nach rechts gerückt sei. Indirekt gab sie damit der CVP zu
verstehen, dass eine SP-Unterstützung für die Verteidigung ihrer beiden
Regierungssitze nicht gratis zu haben sei. In der Phase der Wahlvorbereitungen
konkretisierte die SP-Spitze diesen Preis und verlangte von der CVP Zusicherungen, in
konkreten sozial-, wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen die SP-Positionen
mitzutragen. Derartige Vorstösse wurden auch von den Grünen gemacht, welche aber
rasch zur Erkenntnis kamen, dass die Positionen der CVP und der GP zu weit
voneinander entfernt sind, um eine tragfähige Mitte-Links-Regierung zu bilden.
Rechnerisch wäre eine derartige Koalition möglich gewesen, verfügte doch die Linke
mit der CVP über eine knappe Mehrheit von 125:121 Stimmen in der
Bundesversammlung. Obwohl die CVP der SP keine inhaltlichen Zugeständnisse machte,
beschloss die SP-Fraktion eine Woche vor der Wahl, die beiden Kandidierenden der
CVP zu unterstützen. Nach den Nationalratswahlen war von Brunner auch die von der
CVP dankbar aufgenommene Idee ins Spiel gebracht worden, dass die SVP, zumindest
vorläufig, den durch die Demission Villigers freiwerdenden FDP-Sitz erhalten könnte. 17

Die SP begann spätestens im Sommer Avancen gegenüber der CVP (die 2003 wegen der
Wahl Blochers ihren zweiten Bundesratssitz verloren hatte) zu machen. Sie schlug ihr
vor, gemeinsam einen Sitz für die CVP zurückzuerobern. Zuerst monierte
Parteipräsident Fehr (sp, SH), die mit zwei Sitzen überproportional vertretene FDP ins
Visier zu nehmen. Die CVP reagierte jedoch zurückhaltend bis ablehnend auf diesen
Vorschlag, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie vor den Parlamentswahlen kein Interesse
hatte, als Partnerin der Linken zu erscheinen. Aber auch die Grünen stellten sich in
diesem Fall nicht hinter die SP, sondern verlangten vielmehr einen Sitz für sich selbst,
und zwar denjenigen von Blocher. Ende August nahm die SVP diese öffentlichen
Forderungen nach einer Abwahl Blochers – notabene von Parteien, die Blocher auch
2003 nicht die Stimme gegeben hatten – zum Anlass, um an einer Medienkonferenz von
einem „Geheimplan“ zur Abwahl Blochers zu warnen. Sie lancierte eine millionenteure
Inserate- und Plakatekampagne, in der sie mit dem Slogan: „Blocher stärken! SVP
wählen“ dazu aufrief, bei den Parlamentswahlen dafür zu sorgen, dass der von diesem
„Geheimplan“ bedrohte Blocher Bundesrat bleiben könne. Ohne Blocher in der
Landesregierung würden gemäss den SVP-Inseraten die Steuern ansteigen, die Schweiz
der EU beitreten, die demokratischen Rechte abgebaut und die Kriminalität zunehmen.
Der Bericht einer Subkommission der GPK-NR im Sommer 2006, der die Beteiligung
Blochers an einem Komplott zur Entlassung von Bundesanwalt Roschacher suggerierte,
stellte für Blocher und die SVP einen weiteren Beweis für die Existenz eines solchen
Geheimplans gegen Blocher dar. Diese Inseratekampagne der SVP sorgte auch bei
Freisinnigen, namentlich aus der französischen Schweiz, für Unmut. Bundesrat
Couchepin kritisierte sie in einem Interview im Radio der italienischen Schweiz und
erwähnte, dass diese Werbung, die das Wohl des Landes von der Wiederwahl einer
einzigen Person abhängig mache, ihn an die Propaganda der italienischen Faschisten
mit dem Duce Mussolini erinnere. 18
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CVP-Präsident Darbellay (VS) hatte bereits im Februar angekündigt, dass seine Partei
der FDP bei der nächsten Vakanz einen ihrer beiden Sitze streitig machen werde. Dabei
rechtfertigte die CVP ihren Anspruch sowohl politisch als auch rechnerisch. Politisch
sei die CVP zu bevorzugen, weil die FDP nach rechts in die Näher der SVP gerutscht sei
und nur die CVP die wahre Mitte verkörpere. Rechnerisch gesehen habe die FDP zwar
bei den letzten Wahlen den grösseren Wähleranteil erreicht, die Fraktionsgemeinschaft
aus CVP, GLP und EVP verfüge aber über die grössere Nationalratsfraktion. Nachdem
sich zuerst Darbellay selbst ins Spiel gebracht hatte, kristallisierte sich bald Ständerat
und Fraktionschef Urs Schwaller (FR) als aussichtsreichster Kandidat heraus. Sein
Manko bestand allerdings darin, dass er deutscher Muttersprache ist und zudem auch
im deutschsprachigen Teil des mehrheitlich französischsprachigen Kantons wohnt. Von
der FDP und auch von einem Teil der französischsprachigen Presse wurde sofort
moniert, dass er deshalb nicht als Vertreter der Romandie gelten könne. Seine
Kantonalpartei nominierte nicht nur ihn, sondern auch den französischsprachigen
Freiburger Nationalrat de Buman. Die CVP-Fraktion entschied sich für eine
Einerkandidatur und portierte Schwaller.

Die Medien spekulierten bereits vor der Rücktrittserklärung Couchepins über
erfolgversprechende freisinnige Kandidaturen aus der Romandie und dem Tessin. Im
Vordergrund standen dabei Nationalrat und Parteipräsident Fulvio Pelli (TI), Ständerat
Didier Burkhalter (NE), die beiden Genfer Nationalräte Martine Brunschwig Graf und
Christian Lüscher, welche ursprünglich zu den Liberalen gehört hatten, sowie der
Waadtländer Regierungsrat Pascal Broulis. Von ihren respektiven Kantonalparteien
zuhanden der FDP-Fraktion nominiert wurden Burkhalter, Brunschwig Graf und
Lüscher; Pelli wurde von seiner Kantonalpartei empfohlen, aber nicht als offizieller
Kandidat angemeldet. Die freisinnig-liberale Fraktion entschied sich Ende August für
ein Zweierticket und schickte Burkhalter und Lüscher ins Rennen. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.09.2009
HANS HIRTER

Am 16. September wählte die Vereinigte Bundesversammlung den Nachfolger von
Pascal Couchepin. Es standen sich die beiden Kandidaten der FDP-Fraktion, Didier
Burkhalter und Christian Lüscher und der Kandidat der CVP, Urs Schwaller, gegenüber.
Die SP und die GP unterstützten Schwaller, wobei eine Minderheit der SP erklärte, aus
gesellschafts- und aussenpolitischen Gründen Burkhalter zu bevorzugen. Die SVP
sprach sich für Lüscher aus und die BDP für beide Freisinnige. Im ersten Wahlgang lag
Schwaller mit 79 Stimmen vor Lüscher mit 73 und Burkhalter mit 58; der Tessiner
freisinnige Ständerat Dick Marty erhielt 34 Stimmen. Für den linksliberalen Marty hatten
sich unter anderem Repräsentanten der SP und die Tessiner Grünen ausgesprochen. Im
zweiten Wahlgang konnte Schwaller auf Kosten von Marty auf 89 Stimmen zulegen,
Lüscher und Burkhalter kamen auf je 72. In der dritten Runde kam Schwaller auf 95
Stimmen und Burkhalter überholte mit 80 Stimmen Lüscher (63), worauf sich letzterer
zugunsten von Burkhalter zurückzog. Im vierten Wahlgang fiel die Entscheidung: Bei
einem absoluten Mehr von 120 wählte das Parlament mit 129 Stimmen Didier Burkhalter
zum neuen Bundesrat; Schwaller hatte 106 und Lüscher 4 Stimmen erhalten. Da kein
anderes Regierungsmitglied Wechselgelüste hatte, übernahm der 49jährige Burkhalter
von Couchepin das EDI. 20

WAHLGESCHÄFT
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Am 3. September bestimmten die Fraktionen ihre Kandidaturen. Die FDP nominierte
die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und den Nationalrat Johann
Schneider-Ammann (BE). Die drei weiteren Nationalräte Peter Malama (BS), Ruedi Noser
(ZH) und Ignazio Cassis (TI), die von den jeweiligen Kantonalsektionen portiert wurden,
wurden nicht berücksichtigt. Auch die SP nominierte zwei aus vier Kandidatinnen:
Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE) und Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) erzielten
mehr Fraktionsstimmen als Nationalrätin Hildegard Fässler (SG) und die baselstädtische
Finanzdirektorin Eva Herzog. Die SVP nominierte – nachdem sowohl die Nationalräte
Caspar Baader (BL), Peter Spuhler (TG) und Ulrich Giezendanner (AG) abgesagt hatten –
Nationalrat Jean-François Rime (FR) und die Grünen traten mit Nationalrätin Brigit
Wyss (SO) als Sprengkandidatin an. Auch die CVP meldete ihren Anspruch auf einen
zweiten Bundesratssitz an, wollte aber die Wahlen 2011 abwarten. 21
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Obwohl die grossangelegte Regierungsreform nach rund zehnjähriger Behandlungszeit
2013 endgültig gescheitert war und dabei auch Vorschläge zur Erhöhung der Anzahl
Bundesräte abgelehnt wurden, hielt die Staatspolitische Kommission des Nationalrates
(SPK-NR) an dieser Idee fest und lancierte eine auch von ihrer Schwesterkommission
(SPK-SR) unterstützte parlamentarische Initiative. Begründet wird die Idee
insbesondere mit der ungenügenden Vertretung der Sprachregionen im
Regierungsgremium – eine der 2012 abgelehnten Forderungen war eine
Standesinitiative des Kantons Tessin gewesen. Zudem sei die seit 1848 stark
gewachsene Regierungstätigkeit auf zusätzliche Schultern zu verteilen, was nicht nur zu
höherer Legitimation, sondern auch zu einer sinnvolleren Departementsbildung führen
könne. Wie gering die Unterstützung für diese Idee allerdings nach wie vor ist, zeigte die
von März bis Juli 2015 durchgeführte Vernehmlassung des Entwurfs der SPK-NR: 19
Kantonsregierungen lehnen die Reform ab, fünf begrüssen sie und zwei äussern sich
skeptisch. Von den Parteien sprechen sich CVP, FDP, GLP und SVP gegen die
Reformidee aus, während sie von SP, GP und BDP begrüsst wird. Während auf
Gegnerseite darauf hingewiesen wird, dass sprachliche Repräsentation eine Frage des
politischen Willens sei und eine Aufstockung hohe Kosten verursachen würde, wiesen
die Befürworter darauf hin, dass der hohe Arbeitsaufwand zu einer Delegation von
Verantwortung an die Verwaltung führe, was aus parlamentarischer Sicht keine gute
Entwicklung darstelle. Die Behandlung des Geschäftes wie auch eine Anfang Februar
2014 eingereichte Petition (14.2005), die ebenfalls eine Erhöhung der Anzahl
Bundesräte fordert, wird wohl 2016 in Angriff genommen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Obwohl eigentlich gänzlich unverbindlich, gibt der Bericht des Bundesrates zur
Legislaturplanung jeweils viel zu diskutieren. Mit dem 2002 reformierten
Parlamentsgesetz hatten sich die Kantons- und Volksvertreterinnen und -vertreter die
Möglichkeit gegeben, Legislaturziele des Bundesrats nicht einfach nur zur Kenntnis zu
nehmen, sondern sie auch abzuändern und formell zu beschliessen. Dies hatte
allerdings bei den Beratungen zu den Regierungszielen 2003–2007, 2007–2011 und
2011–2015 jeweils zu tagelangen Debatten geführt, die mit Vorstössen gespickt waren,
welche eher den unterschiedlichen Parteiprogrammen als einem kohärenten
Planungsentwurf für die Regierungspolitik entsprachen. Dies, obwohl es sich bei der
Legislaturplanung freilich weder um eine Wahlplattform noch um einen
Koalitionsvertrag, sondern einfach um eine Diskussionsgrundlage handle, wie
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann während der Ratsdebatte zum Bericht
für die Legislaturplanung 2015–2019 anmerkte. Weil die langen Debatten
verschiedentlich als nicht sehr ergiebig betrachtet worden waren, hatte man die
Möglichkeit zur inhaltlichen Änderung wieder in eine einfache Kenntnisnahme
abschwächen wollen, wie dies vor 2002 der Fall gewesen war. Allein: Es blieb beim
Versuch, da die entsprechende Reformvorlage 2015 in der Schlussabstimmung versenkt
worden war. 
Damit hatte man sich also auch für die Legislaturplanung 2015–2019 auf lange Debatten
einzustellen. Das vorgelegte Programm der Regierung umfasste neben den Perspektiven
für 2030 drei politische Leitlinien, denen 16 Ziele und rund 60 geplante Massnahmen
zugeordnet waren, die der Bundesrat als Gesetzgebungsprogramm dem Parlament
vorzulegen plante. Darüber hinaus wies die Regierung in einem Legislaturfinanzplan den
Finanzbedarf für die nächsten vier Jahre aus. Die drei zentralen Leitlinien zielen auf
eine nachhaltige Sicherung des Wohlstandes (1), die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung internationaler Zusammenarbeit (2) sowie auf innere
und äussere Sicherheit (3). Mit sieben Zielen (Haushaltsgleichgewicht wahren;
Wettbewerbsfähigkeit dank optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen steigern;
Beitrag zu tragfähiger Weltwirtschaftsordnung leisten; Erneuerung der politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zur EU anstreben; Führungsposition in Bildung,
Forschung und Innovation halten; zuverlässige Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastrukturen schaffen; natürliche Ressourcen schonend und Energie
nachhaltig nutzen) war die erste Leitlinie die gewichtigste. Die Leitlinie 2 umfasste drei
Ziele (Zusammenhalt und Verständigung von Regionen, Kulturen und Sprachgruppen
stärken; gesellschaftlichen Zusammenhalt und Geschlechtergleichberechtigung
fördern; Engagement für internationale Zusammenarbeit stärken) und die Leitlinie 3
deren sechs (Sozialwerke reformieren; qualitativ hochstehende und finanziell tragbare
Gesundheitsversorgung garantieren; Migration steuern und deren Potenzial nutzen;
Gewalt, Kriminalität und Terrorismus bekämpfen; wirksam gegen innere und äussere
Bedrohungen vorgehen; Engagement für internationale Stabilität zeigen). 
Bei der während der Sondersession anberaumten Beratung des Berichts im Nationalrat
zeigte sich der mit den eidgenössischen Wahlen 2015 akzentuierte Gegensatz zwischen
Links und Rechts. Die Ratsrechte setzte sich erfolgreich dafür ein, dass sich der Bund
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im Bericht einer nachhaltigen Senkung der Ausgaben verpflichtet, einen
Aufgabenüberprüfungsplan erstellt sowie bei Gesetzen mit grossen finanziellen
Auswirkungen jeweils versucht, die Regulierungsfolgekosten abzuschätzen. Derweil
scheiterte die Ratslinke mit ihren Forderungen nach Mehreinnahmen anstelle von
Sparprogrammen. Chancenlos blieb auch der Antrag der SVP: Der Vorschlag zur
Streichung der Massnahme, mit der EU ein institutionelles Abkommen auszuhandeln,
wurde vom Nationalrat abgelehnt. Allerdings wird das Ziel zum Engagement für die
internationale Stabilität auf Vorschlag der SVP mit dem Passus "unter Wahrung der
Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz" ergänzt. Zusätzlich aufnehmen wollte die
grosse Kammer Ziele zur Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Gestrichen
wurde hingegen die Massnahme der Änderung des Gleichstellungsgesetzes. Dies kann
als schönes Indiz dafür gelesen werden, wie schnell der politische Wind drehen kann.
Noch vier Jahre zuvor hatte das Parlament der Regierung das Thema Gleichstellung
nachträglich in die Legislaturplanung 2011–2015 diktiert. 
Auch der Ständerat, der den Bericht in der Sommersession beriet, forderte, dass der
Bundesrat die Sparschraube noch weiter anziehe. Er folgte hier dem Vorschlag des
Nationalrates, dies als Ziel in der Legislaturplanung zu verankern. Zusätzlich wollte die
kleine Kammer festgeschrieben haben, dass ein weiteres Wachstum der Personalkosten
verhindert wird. Im Gegensatz zum Nationalrat wollte der Ständerat das Vorhaben des
Bundesrates, die Abzockerinitiative auf Gesetzesstufe umzusetzen, nicht aus den
Legislaturzielen streichen. Auch für die Revision des Gleichstellungsgesetzes setzten
sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter ein und setzten sich bei der
Einigungskonferenz denn auch mit beiden Vorhaben durch. 
Der einfache Bundesbeschluss wurde schliesslich von beiden Kammern angenommen.
Es blieb allerdings nach wie vor die Frage offen, ob sich der Zeitaufwand für eine
einfache "Offerte an das Parlament für eine fruchtbare Zusammenarbeit", wie alt-
Bundesrat Pascal Couchepin den Legislaturplanungsbericht einst bezeichnet hatte,
tatsächlich lohnt. Neben den stundenlangen Debatten in den Räten muss, laut
Schätzungen der Bundeskanzlei in einer Antwort auf eine Frage Céline Amaudruz (svp,
GE) zu "Kosten und Nutzen der Legislaturplanung" (16.5005), ein Aufwand der
Kommissionsmitglieder, der Parlamentsdienste und der Bundesräte zur Vorbereitung
der Debatte von mindestens 240 Personentage addiert werden. Braucht es also die
"unnötige Monsterdebatte" (NZZ) wirklich? Oder ist die "Strategiedebatte ohne Nutzen"
(BaZ) vielleicht doch wichtige Grundlage für ein System, indem es eben keinen
Koalitionsvertrag gibt und in dem sich die Regierungsparteien anderweitig einigen
müssen? Auf jeden Fall wurden im Anschluss an die Beratungen erneut Vorstösse
lanciert, mit denen ein Zurück zur einfachen Konsultation gefordert wird: So reichten
die SPK-NR (Pa.Iv. 16.425 und Pa.Iv. 16.426) als auch die FDP-Liberale Fraktion
(Pa.Iv.16.402) parlamentarische Initiativen ein, mit denen entsprechende Absichten
formuliert werden. 23

Ziemlich überraschend – sogar für seine eigene Partei – gab Didier Burkhalter Mitte
Juni 2017 seinen Rücktritt bekannt. Nach acht Jahren im Bundesrat – zwei Jahre als
Innen- und sechs Jahre als Aussenminister – und vorher sechs Jahren im Nationalrat
habe er das Bedürfnis, etwas anderes zu machen: „J'ai ressenti le besoin de changer de
vie”. In den Medien war Burkhalter seit einiger Zeit zwar als etwas amtsmüde dargestellt
worden – insbesondere seine häufige Absenz in Bundesbern und der Umstand, dass er
lieber von Neuenburg aus arbeite, wurden moniert –, zudem habe er zunehmend den
Rückhalt für das Europadossier verloren, der Rücktritt war aber doch nicht erwartet
worden. Insbesondere auch, weil er wenige Tage vor einer EU-Standortbestimmung im
Bundesrat erfolgte. Der Zeitpunkt des Rücktritts wurde denn auch als äusserst
ungünstig bezeichnet, weil die Regierung dadurch aussenpolitisch während Monaten
gelähmt sei, so etwa die Reaktion von CVP-Präsident Gerhard Pfister.
Die Bilanz zu Burkhalters Wirken, die in den Medien im Anschluss an die
Rücktrittserklärung gezogen wurde, war gemischt. Burkhalter sei ein guter Bundesrat
gewesen, „weltoffen und weltfremd zugleich” so etwa die BaZ. Zwar habe Burkhalter auf
dem internationalen Parkett brilliert – von praktisch allen Medienbeiträgen erwähnt
wurde immer wieder seine Rolle als Vorsitzender der OSZE in der Ukraine-Krise –, in
der Innen- bzw. Europapolitik habe er sich aber immer wieder selbst ins Abseits
gestellt. Die Erwartungen, die man in ihn gesetzt habe, etwa als Gegenspieler von
Christoph Blocher das Rahmenabkommen mit der EU abzuschliessen, habe er nicht
erfüllt. Dass das EU-Dossier an einem toten Punkt angelangt sei, sei „le gros point noir
de son bilan”, schlussfolgerte die Tribune de Genève. Darüber hinaus habe er sich von
seiner Partei immer mehr distanziert. Als Westschweizer Liberaler habe er eine Mitte-
Links-Politik priorisiert, was ihm in der Partei angekreidet worden sei, so die NZZ. Als
Indiz für das schlechte Verhältnis zwischen Partei und Magistrat wurde der Umstand

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2017
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



gedeutet, dass die FDP erst rund zwei Stunden vor der Ankündigung vom Rücktritt in
Kenntnis gesetzt worden sei. Vor allem von rechtsbürgerlicher Seite wurde der Vorwurf
immer lauter, dass Burkhalter daran schuld sei, dass sich die SVP-FDP-Mehrheit in der
Exekutive nicht deutlicher zeige. 

Bereits am Tag der Rücktrittsmeldung stellten die Medien Spekulationen bezüglich
potenzieller Nachfolger an. Gute Karten habe vor allem Ignazio Cassis, der aktuelle
Fraktionspräsident der FDP, da der Anspruch des Kantons Tessin, nach 1999 wieder
einen Sitz in der Regierung zu haben, kaum mehr umgangen werden könne und die
Westschweiz auch mit nur noch zwei Magistraten adäquat vertreten sei. Werde der Sitz
jetzt nicht dem Tessin zugesprochen, würden wohl weitere 10 Jahre vergehen, bis es
eine neue Chance gäbe, rechnete Ex-FDP-Präsident Fulvio Pelli vor. Neben Cassis
wurden auch dem Tessiner Staatsrat Christian Vitta und der ehemaligen National- und
Staatsrätin Laura Sadis sowie Karin Keller-Sutter und Martin Schmid als Vertreterin oder
Vertreter der Ostschweiz, die ebenfalls seit längerem Anspruch auf einen
Bundesratssitz erhebt, gute Chancen eingeräumt. Die Romandie sei aber nicht zum
Vornherein auszuschliessen, weil die Freisinnig-Liberalen in der Westschweiz deutlich
auf dem Vormarsch seien. Den verlorenen Sitz werde die französische Schweiz wohl
nicht kampflos preisgeben, war in den Medien zu lesen. Aus der Westschweiz fielen
denn auch rasch die Namen des Genfer Regierungsrats Pierre Maudet und des
Nationalrats Christian Lüscher. Die beiden Waadtländer Staatsräte Jacqueline de
Quattro und Pascal Broulis, aber auch Nationalrätin Isabelle Moret und Ständerat Olivier
Français wurden trotz ihres Handicaps, wie bereits Guy Parmelin aus dem Kanton
Waadt zu stammen, ebenfalls als valable Kandidatinnen und Kandidaten auf das sich
drehende Karussell gesetzt. Auch der Name Raphaël Comte wurde für den Kanton
Neuenburg ins Spiel gebracht.

Dass die FDP einen Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz hat, war kaum
umstritten. Die Parteileitung machte rasch klar, dass es sich beim Nachfolger von
Burkhalter um einen „Lateiner” handeln soll – ob Tessiner oder Romand liess man
bewusst offen. Die FDP-Frauen, die seit 1989 keine Vertretung mehr in der
Landesregierung gehabt hatten, forderten per Kommuniqué bei dieser oder spätestens
der nächsten Vakanz eine Bundesrätin. Auch die Grünen verlangten, dass die FDP eine
Frau portiere. Die SVP forderte einen Kandidaten mit klar bürgerlichem Profil. Die
Mitte-Rechts-Mehrheit müsse jetzt endlich auch im Bundesrat durchgesetzt werden.
Die FDP machte früh deutlich, dass man sicher kein Einerticket präsentieren wolle. Bis
Mitte August hatten die Kantonalsektionen Zeit, Vorschläge zu machen. Die Fraktion
wollte sich dann Anfang September entscheiden. 

Die Tessiner Kantonalsektion portierte – nach langer Diskussion, ob man ein Einer-
oder ein Zweierticket präsentieren wolle – am 1. August einzig Ignazio Cassis. Sowohl
Sadis als auch Vitta sagten Cassis ihre Unterstützung zu. Obwohl Sadis sowohl die
Ansprüche aus dem Tessin, als auch der Frauenvertretung hätte erfüllen können, wurde
sie nicht berücksichtigt. Vor allem ihre (zu) lange Absenz von der (nationalen) Politik
dürfte hierfür mitentscheidend gewesen sein. Mit nur einem Kandidaten aus dem
Tessin würde zudem das Risiko von Stimmenaufteilung minimiert, so die kantonale
Parteileitung. Das Einerticket wurde auch als Referenz an die Romandie interpretiert;
der Weg sei jetzt offen, um eine Frau aus der Romandie zu portieren. Die Frauenfrage
wurde auch deshalb noch virulenter, weil Doris Leuthard ebenfalls am 1. August ihren
Rücktritt ankündigte. Als Kandidatinnen aus der Romandie gerieten insbesondere
Isabelle Moret und Jacqueline de Quattro in den Fokus. Der zweite offizielle Kandidat
war dann allerdings doch wieder ein Mann: Am 8. August wurde Pierre Maudet von der
Genfer Kantonalsektion einstimmig auf den Schild gehoben. Der Genfer Regierungsrat
rechnete sich zwar nur geringe Chancen aus, wollte aber mit Jugend, Modernität und
Urbanität punkten. Der zweite, lange ebenfalls als Kandidat gehandelte Genfer,
Christian Lüscher, hatte sich kurz zuvor aus persönlichen Gründen selber aus dem
Rennen genommen und eine Lanze für seinen jüngeren Genfer Parteikollegen
gebrochen. Komplizierter gestaltete sich die offizielle Nominierung der dritten
potenziellen Kandidatin. In der Presse wurde ein parteiinterner Zwist über und
zwischen den drei Papabili der FDP-Sektion Waadt vermutet. Jacqueline de Quattro
und Olivier Français zogen sich dann allerdings zurück, um den Platz für Isabelle Moret
frei zu machen, die sich zwar erst spät – und später als die beide anderen – für eine
Kandidatur entschieden hatte, am 10. August von ihrer Kantonalsektion aber als einzige
Kandidatin aufgestellt wurde. 

Nach Ablauf der Meldefrist standen also drei Kandidierende aus drei Kantonen fest.
Sofort gingen die Spekulationen los, ob die FDP ein Zweierticket oder ein Dreierticket
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aufstellen würde. Dabei schien klar, dass Cassis gesetzt war, folglich entweder nur
gegen Moret oder aber gegen Moret und Maudet antreten würde. Der Umstand, dass
Moret zwar aus dem Kanton Waadt kommt, die FDP aber nicht auf eine mögliche
Frauenvertretung verzichten konnte, sowie der umtriebige „Wahlkampf” von Maudet –
der Blick sprach von schlechten Karten, die der Genfer aber brillant spiele – waren wohl
die Hauptgründe für das Dreierticket, das die FDP-Fraktion offiziell am 1. September
aufstellte. Das „tricket” (LT), das in der Fraktion knapp mit 22 zu 19 Stimmen
beschlossen worden sei, stosse niemanden vor den Kopf, sei aber auch der Weg des
geringsten Widerstands (NZZ) und ein klarer Etappensieg für Maudet (BaZ). Das
Dreierticket wurde auch als gute Kunde für den Favoriten Cassis gewertet, dessen
Chancen sich dadurch noch weiter erhöhten, weil sich die Stimmen seiner Gegner
aufteilen dürften. 

Die Kandidatin und die beiden Kandidaten wurden in der Presse unterschiedlich
porträtiert. Cassis galt von Anfang an als eigentlicher Kronfavorit. Einziges Manko des in
Bundesbern bestens vernetzten Tessiner Arztes sei seine mit der Präsidentschaft beim
Krankenkassenverband Curafutura verbundene Nähe zu den Krankenkassen.
Insbesondere der Lega, aber auch der SP, war dieses Amt von „Krankencassis” (SGT, So-
Bli, TA, WW) ein Dorn im Auge. Ausführlich diskutiert wurde zudem die politische
Position des Tessiners. Das Parlamentarierrating der NZZ zeigte, dass er seit seinem
Amtsantritt als Fraktionspräsident der FDP vom linken Rand der Partei leicht in die
Mitte gerückt war. Insbesondere die SVP betrachtete Cassis freilich als den ihr am
nächsten stehenden der drei Kandidierenden. Letztlich gab es aber kaum etwas, was
die „occasione d'oro per il Ticino” (CdT) behindert hätte. Die zahlreichen giftigen
Angriffe auf die Gesundheitspolitik von Cassis konnten ihm scheinbar nichts anhaben.
Auch seine doppelte Nationalität bzw. der Umstand, dass er seinen italienischen Pass
abgab und damit zwar Applaus von rechts, aber auch Kritik von links erhielt und eher
unfreiwillig eine Debatte um die doppelte Nationalität von Mitgliedern von
Bundesbehörden lancierte – diskutiert wurde sogar die Frage, ob man als Doppelbürger
loyal sein könne –, schadete dem Südschweizer nicht. 
Der grosse Trumpf von Isabelle Moret sei, dass sie eine Frau sei, war den Medien zu
vernehmen. Die dezidiert bürgerlich politisierende 46-Jährige spreche drei
Landessprachen fliessend, sei gut vernetzt, in den über 10 Jahren im Nationalrat aber
kaum aufgefallen. Dies beinhalte immerhin auch, dass sie bisher keine Fehler gemacht
habe (TA). Moret selber betonte von Anfang an, dass „Frausein” kein politisches
Argument sei. Sie wolle lieber mit ihrer Dynamik punkten und frischen Wind ins
Europadossier bringen. Sie betonte allerdings auch, dass sie die erste Mutter mit
Schulkindern in der Exekutive wäre. Allerdings hinterliess die Anwältin laut
verschiedenen Medien in ihrem Wahlkampf keinen überzeugenden Eindruck (WW),
wurde von vielen Seiten angegriffen und wirkte ab und zu nicht wirklich souverän (NZZ).
Ihr Wahlkampf sei „ungenügend” (SGT) und „harzig” (AZ) und wurde gar als chaotisch
bezeichnet (24 Heures).
Pierre Maudet, 39 Jahre alt, wurde als politisches Naturtalent beschrieben. Der forsche
und ambitionierte Regierungsrat habe sich innert kurzer Zeit vom Stadtpräsidenten
zum Aushängeschild der Kantonsregierung entwickelt, was ihm auch Vergleiche mit dem
französischen Präsidenten Emmanuel Macron einbringe (AZ). Sein Nachteil sei allerdings
die schwache Vernetzung in Bundesbern. In der Regel würden die
Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier einen Bundesrat oder eine
Bundesrätin aus den eigenen Reihen vorziehen. Sein Wahlkampf wurde hingegen als
exzellent bezeichnet (Blick). Maudet sei vor allem in der Deutschschweiz unterschätzt
worden, was das Beste sei, was einem Politiker passieren könne (TA). Vor allem
inhaltlich konnte Maudet mit verschiedenen originellen Positionen überzeugen: Er
spreche als einziger wirklich „Klartext” (BaZ), gelte in der Europafrage aber als EU-Turbo
(WW), was ihn bei der Ratsrechten wohl Stimmen kosten werde.

Die „Kampagne” vor den Bundesratswahlen – eigentlich ein Unding, wenn man
bedenkt, dass der Bundesrat von der Vereinigten Bundesversammlung und nicht von
der Bevölkerung gewählt wird – nahm ein Ausmass an, das angesichts der Ausgangslage
erstaunte. Da die Bundesratswahlen eine in der Schweizer Politik eher seltene Chance
für eine Personalisierung der Politik bieten, liefen die Medien auf Hochtouren. In der
APS-Zeitungsdokumentation finden sich von Burkhalters Rücktrittsankündigung Mitte
Juni bis Ende September mehr als 800 Zeitungsartikel zum Thema Bundesratswahlen.
Die FDP selber trug freilich mit geschicktem Politmarketing das Ihre dazu bei, dass die
Berichterstattung am Kochen blieb. Mit einer FDP-Roadshow tingelten die
Kandidierenden durch die Schweiz. Zahlreiche Homestories, Lifechats,
Bevölkerungsbefragungen und gar graphologische Gutachten fanden den Weg in die
Presse. Inhaltlich ging es letztlich primär um die Frage, ob die Vertretung der
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Sprachregion oder die Vertretung der Frauen höher gewichtet werden soll. Oder mit
anderen Worten: ob die 20 Jahre Bundesrat ohne Tessiner oder die 30 Jahre ohne
FDP-Frau beendet werden sollten. Wirklich inhaltliche Diskussionen wurden hingegen
kaum geführt, auch wenn die Aussen- bzw. Europapolitik bzw. der Reset-Knopf, den
Cassis in den Verhandlungen mit der EU zu drücken angekündigt hatte, sich angeboten
hätten. 

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Dreiertickets standen am 12. und am 19.
September die Hearings auf dem Programm, womit auch die anderen Parteien wieder
stärker in den medialen Fokus gerieten. Den Auftakt machte die SVP, deren
Parteipräsident Albert Rösti die beiden Romand.e.s stark kritisierte und sich früh für
Cassis aussprach. Wichtigstes Kriterium für die Volkspartei sei die Haltung zum
Rahmenabkommen mit der EU. Allerdings wurde gemutmasst, dass die Bauern in der
SVP-Fraktion wohl eher auf Moret setzen würden, da diese mehr Sympathien für die
Anliegen der Landwirtschaft gezeigt habe. Unzufrieden mit dem Dreierticket zeigte sich
die SP: „Zwei Super-Lobbyisten und ein Hardliner in der Aussenpolitik” weckten keine
Begeisterung (SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann in der BZ). Inhaltliche Kriterien
stellten die Genossen aber – wie auch die CVP und die GP – nicht auf. Der CVP-
Parteipräsident Gerhard Pfister hatte sich allerdings ebenfalls schon früh für die
Ansprüche des Tessins, also für Cassis, ausgesprochen. Dieser sei allerdings für einige
CVP-Mitglieder zu weit rechts, mutmasste die Zeitung LeTemps. Nach den Hearings
zeigten sich die Parteien zwar noch bedeckt – mit Ausnahme der SVP, die demonstrativ
für Cassis Stellung bezog –, die Favoritenrolle des Tessiner Kandidaten schien sich
allerdings noch einmal verstärkt zu haben. Maudet schien hingegen eher nicht auf
Wohlwollen gestossen zu sein. Die SP und die CVP konnten sich nicht auf einen der drei
Kandidierenden einigen und gaben entsprechend keine Wahlempfehlung ab – anders
als die FDP- und die GLP-Fraktion, die alle drei Kandidierenden empfahlen, die SVP-
Fraktion, die sich für Cassis aussprach, die GP-Fraktion, die Moret empfahl, und die
BDP-Fraktion, die Maudet auf den Schild hob. 

Kurz vor der Ersatzwahl bilanzierte die WOZ die vorherrschende Meinung, dass sich
grundsätzlich keine Überraschung abzeichne: Die Bundesratswahlen hätten bisher viel
Tamtam, aber nur wenig Spannung verheissen. Mit der Diskussion verschiedener
Szenarios versuchten die Medien dieser Spannungslosigkeit entgegenzuwirken. Drei
Möglichkeiten, Cassis zu verhindern, seien denkbar: Isabelle Moret könne dank ihrem
Frauenbonus und der Unterstützung aller Bauernvertreter sowie mit Hilfe der Stimmen
all jener Parlamentarierinnen und Parlamentarier, welche die Frauenfrage möglichst
rasch klären wollten, gewinnen; ein Sieg von Pierre Maudet wäre dann möglich, wenn
sich die Mehrheit der Bundesversammlung von seinen Fähigkeiten überzeugen liesse.
Dies sei durchaus möglich, wenn es ab dem dritten Wahlgang zu einem Zweikampf
zwischen Cassis und Maudet kommen würde. Ins Spiel gebracht wurde mit Laura Sadis
auch eine Sprengkandidatin, die vor allem bei der Linken auf Unterstützung zählen
könnte. Roger Nordmann gab zu Protokoll, dass die Tessinerin in der Tat die Synthese
der drei aktuell Kandidierenden gewesen wäre: „Elle a une expérience d’exécutif, elle
est italophone et elle a la capacité d’être une femme” (LT). Die Lust der SP auf
Experimente halte sich allerdings in Grenzen. 

Die Ersatzwahl am 20. September war schliesslich noch weniger spannend, als von den
zahlreichen Medien vor Ort befürchtet worden war. Schon im zweiten Wahlgang wurde
Ignazio Cassis zum 87. Bundesrat gewählt und zum Nachfolger von Didier Burkhalter
gekürt. Der achte Bundesrat aus dem Kanton Tessin hatte bereits im ersten Wahlgang
109 Stimmen erhalten, damit allerdings das absolute mehr von 122 Stimmen verfehlt.
Weil die Basler Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) im ersten Durchgang fehlte, waren
lediglich 245 Wahlzettel eingegangen. Die Baslerin erklärte ihr Fernbleiben als stillen
Protest gegen den Rücktritt von Bundesrat Burkhalter, dessen Abschiedsrede sie
bewegt habe. Wie erwartet splitteten sich die Stimmen für Maudet (62 Stimmen) und
Moret (55 Stimmen) auf. Diverse erhielten 16 Stimmen und drei Stimmzettel waren leer
geblieben. Weil von den Diversen niemand zehn Stimmen erreicht hatte, wurden keine
Namen genannt. Ob also beispielsweise Laura Sadis im Rennen war oder nicht, wird das
Geheimnis des Stimmbüros bleiben. Im zweiten Umgang fielen zahlreiche Stimmen für
Moret auf Cassis. Die 125 Stimmen reichten dem Tessiner knapp für die absolute
Mehrheit. Maudet konnte zwar noch einmal zulegen und erhielt 90 Stimmen, dies
reichte allerdings nicht für einen dritten Wahlgang. Moret ihrerseits erhielt lediglich
noch 28 Stimmen. Eine Stimme entfiel auf Diverse und zwei Stimmzettel blieben erneut
leer – wahrscheinlich stammten sie von den beiden Lega-Parlamentariern, die zwar für
eine Tessiner Vertretung waren, nicht aber für Cassis stimmen wollten. 
In den Medien wurde gemutmasst, dass vor allem die Stimmen der SVP entscheidend
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gewesen seien, von denen im ersten Durchgang vereinzelte noch an Moret gegangen,
dann aber geschlossen für Cassis eingelegt worden seien. Weil Moret im ersten
Wahlgang auch von ihrer eigenen Partei zu wenig Unterstützung erhalten habe, hätte
die SP im zweiten Wahlgang umgeschwenkt und ziemlich geschlossen für Maudet
gestimmt, um die Wahl von Cassis zu verhindern. Den Namen Moret hätten lediglich
noch die Grünen sowie einige Ratsmitglieder aus der BDP, der CVP, der GLP und der
SVP auf den Wahlzettel geschrieben. 

Cassis erklärte die Annahme der Wahl und bedankte sich bei allen Ratsmitgliedern,
auch bei denen, die ihm die Stimme verwehrt hätten. Man könne anderer Meinung sein,
letztlich würden aber alle die gleichen übergeordneten Ziele für die Schweiz anstreben.
Freiheit sei auch immer die Freiheit der anders Denkenden, zitierte er Rosa Luxemburg,
womit er vor allem die Ratslinke überraschte und sichtlich erfreute. Er verspreche vor
allem seiner Frau, der Gleiche zu bleiben wie vor der Wahl. Er fühle sich vor allem der
Kollegialität verpflichtet und werde als Brückenbauer die ganze Schweiz vertreten.
Bereits um 9.30 nahm die Sitzung mit der Vereidigung des neuen Bundesratsmitglieds
ihr Ende. 

Die Regionen- und Sprachenfrage sei letztlich stärker gewichtet worden als die
Frauenfrage, so die Bilanz in den Medien am Tag nach der Wahl. „E la Svizzera è più
svizzera”, die Schweiz sei wieder ein bisschen mehr Schweiz, titelte der Corriere del
Ticino. Die Wahl von Cassis sei keine Überraschung und Maudet habe eine ehrenvolle
Niederlage eingefahren, so die ziemlich einhellige Meinung in den Deutsch- und
Westschweizer Medien. Vor wenigen Wochen hätte niemand in Bundesbern den Genfer
gekannt und jetzt habe er 90 Stimmen erhalten. Allerdings zeige seine Nichtwahl auch
die Schwierigkeiten für einen Kandidierenden, der nicht der Bundesversammlung
angehört. Für Moret hingegen, sowie für die Vertretung der Frauen im Bundesrat im
Allgemeinen, sei der Ausgang der Wahlen eine Schmach. Verschiedene Politikerinnen
kritisierten, dass das Beispiel Moret gezeigt habe, dass an Frauen wesentlich höhere
Massstäbe gesetzt würden als an Männer. Die SP habe Cassis nicht verhindern können
und müsse sich nun Vorwürfe gefallen lassen, weshalb sie auf Maudet gesetzt und so die
Vertretung der Frauen hintergangen habe. Die SP wies die Kritik allerdings an die FDP
zurück: Wäre Laura Sadis portiert worden, hätte die SP sie unterstützt. Während sich
die Rechte auf einen Mitte-Rechts-Bundesrat freute – Cassis wisse, wem er seine Wahl
zu verdanken habe, liess sich SVP-Präsident Rösti nach der Wahl zitieren –, winkte die
Linke ab: Es müssten auch im neuen Gremium nach wie vor unterschiedliche
Koalitionen geschmiedet werden, so etwa SP-Parteipräsident Christian Levrat. Die WOZ
befürchtete allerdings eine Zunahme der Polarisierung. Mit der Wahl von Cassis sei die
Kirche aber wieder im Dorf und die Sprachenfrage für eine Weile geregelt. Jetzt
müssten die Regionen wieder besser vertreten werden – so der Tenor vor allem aus der
Ostschweiz. Verschiedene Politikerinnen forderten zudem eine adäquatere Vertretung
von Frauen. Die Idee einer parlamentarischen Initiative, mit der eine angemessene
Frauenvertretung in der Verfassung festgeschrieben werden soll, verdichtete sich. Die
FDP-Frauen forderten zudem bei der nächsten FDP-Vakanz ein Frauen-Zweierticket.

Über die nach der Ersatzwahl anstehende Departementsverteilung war bereits früh
spekuliert worden. Insbesondere Alain Berset waren Ambitionen auf das frei gewordene
EDA nachgesagt worden. Allerdings hätte der Departementswechsel von Berset einen
unangenehmen Beigeschmack gehabt, weil kurz nach der Departementsverteilung die
Abstimmung zur Altersreform 2020 anstand, für die Berset mit Herzblut geworben
hatte. Der Wechsel ins Aussendepartement hätte von der Stimmbevölkerung als Flucht
interpretiert werden können. Der Bundesrat solle deshalb mit der
Departementsverteilung warten, forderte der ehemalige SVP-Präsident Toni Brunner
(svp, SG) kurz vor den Bundesratswahlen in der Presse. Wenn nämlich die AHV-Vorlage
verloren ginge, wäre Berset nicht mehr der richtige Innenminister. Ende September
kam es dann aber schliesslich zur mehrheitlich erwarteten Departementsverteilung. Das
freie EDA wurde vom neuen Kollegiumsmitglied Ignazio Cassis übernommen. Er setzte
damit eine eigentliche Tradition fort, da Tessiner Bundesräte sehr häufig als
Aussenminister amteten. Die Italianità und seine Vielsprachigkeit dürften Vorteile des
neuen EDA-Chefs sein. Mit ein Grund dafür, dass sonst alles beim Alten blieb, dürfte
auch die im Vorfeld der Bundesratswahl gemachte Aussage von Cassis gewesen sein,
dass es vielleicht nicht gut sei, wenn er mit seinen Verbindungen das Innendepartement
übernehmen würde. Cassis werde als Aussenminister „der bessere Burkhalter” sein,
weil er mehr Verständnis für die Deutschschweiz habe, besser kommuniziere und mehr
Kampfgeist habe, urteilte der Tages-Anzeiger. Auf ihn wartet nun das komplexe
Europadossier – und zahlreiche Erwartungen von links bis rechts. 24
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In einem Interview mit der NZZ Ende April 2018 kündigte Johann Schneider-Ammann
seinen Rücktritt an. Der Berner Magistrat nannte das Legislaturende 2019 als klaren
Orientierungspunkt. Er sei angetreten, um die Vollbeschäftigung zu sichern, was ihm
gelungen sei. Er wolle allerdings in der verbleibenden Zeit «mit den Bauern noch etwas
Gutes auf die Beine stellen». Schneider-Ammann spielte hier auf das komplizierte
Landwirtschaftsdossier an, bei dem es unter anderem auch darum geht, die Bauern von
mehr Freihandel zu überzeugen.  
Die Rücktrittserklärung weckte unterschiedliche Reaktionen: Der SVP stiess
insbesondere deren Zeitpunkt sauer auf. Es sei eine Unsitte, so früh seinen Rücktritt
bekannt zu geben. Damit verkomme man zu einer «lame duck». Man habe sich an die
Amtsperiode von vier Jahren zu halten und vorzeitige Rücktritte seien nur aus
schwerwiegenden privaten oder gesundheitlichen Gründen tolerierbar. Auch die
Grünen kritisierten vorgezogene Rücktritte; diese zementierten die Kräfteverhältnisse,
dienten dem Staus Quo und dem Parteimarketing vor Wahlen. In der Tat zeigte eine
Studie, dass in den letzten hundert Jahren sieben von zehn Bundesrätinnen und
Bundesräten jeweils vor Ende einer Legislatur zurückgetreten waren. Die CVP hingegen
lobte die Ankündigung, da jetzt die Chance für eine Doppelvakanz bestehe – CVP-
Bundesrätin Doris Leuthard hatte ihren Rücktritt ja bereits im Sommer 2017
angekündigt. Freilich heizte die Aussage des FDP-Magistraten sofort die Spekulationen
um seine Nachfolge an.  
Mitte September 2018 verdichteten sich die Anzeichen, dass Schneider-Ammann
allenfalls vor Ende der Legislatur zurücktreten könnte. Zahlreiche Medien
thematisierten seine immer häufiger werdenden Aussetzer; die Aargauer Zeitung
wusste gar zu berichten, dass er auch in Bundesrats-Sitzungen ab und zu einnicke. Am
25. September machte der Berner Bundesrat den Spekulationen dann ein Ende und gab
seinen Rücktritt auf Ende des laufenden Jahres 2018 bekannt. Damit setzte er – so die
einhellige Medienmeinung – Doris Leuthard unter Druck, die dann in der Tat zwei Tage
später ebenfalls den definitiven Termin für ihren Rücktritt bekannt gab.
In den Medien wurde Schneider-Ammann als Unternehmer und geschickter
Handelspolitiker gewürdigt, der sich für Freihandel und Berufsbildung, vor allem das
duale Bildungssystem, eingesetzt habe. Er sei allerdings oft zu gutmütig und
friedliebend gewesen und habe um des Konsens willen seine Meinung oft zurückgestellt
(BaZ). Die Liberté bezeichnete den Berner als «ministre du table ronde», warf ihm
Schwächen in der Landwirtschaftspolitik vor und gab ihm die Schuld für die Probleme
mit der Hochseeflotte. Auch nach acht Jahren in der Regierung sei der Patron mit der
Politik nie so richtig warm geworden, bilanzierten der Tages-Anzeiger und die Aargauer
Zeitung. «Immer Unternehmer, nie Politiker» fasste das St. Galler Tagblatt diese Bilanz
zusammen und auch die NZZ titelte: «Ein Patron, der nie Politiker wurde». In den
Rückschauen häufig Erwähnung fand die Rede zum Tag der Kranken des damaligen
Bundespräsidenten («rire c'est bon pour la santé»). Die WoZ hob hervor, dass
Schneider-Ammann zwar als behäbig gegolten habe, in der Sache aber ideologische,
wirtschaftsliberale Härte gezeigt habe, die ihn am Schluss immer mehr in Konflikt mit
den Bauern, den Gewerkschaften und den Parteien gebracht habe. Ziemlich anders sah
dies die Weltwoche, die den Wirtschaftsminister dafür lobte, die Wirtschaft in Ruhe
gelassen zu haben. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.09.2018
MARC BÜHLMANN

Im Konkordanzsystem Schweiz mangelt es – anders etwa als in einem System mit einem
Präsidenten – an Köpfen, mit denen man aufgrund der zunehmenden Personalisierung
Medienberichte besser verkaufen kann. Es verwundert deshalb nicht, dass sich die
Medien für einzelne Exekutivmitglieder interessieren sowie gerne und häufig auch
Spekulationen über Rücktritte und mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger
amtierender Bundesrätinnen und Bundesräte anstellen. Dies taten sie auch bereits
kurz nach der Wahl des neuen Bundesrates Cassis: Schliesslich ist nach der Wahl auch
für das Regierungskollegium immer auch vor der Wahl. 
In der Tat hatte Doris Leuthard ja bereits im Sommer 2017 ihren Rücktritt auf
spätestens Ende der Legislatur im Herbst 2019 angekündigt. Dies war eine Steilvorlage
für die Medien, die insbesondere den Umstand thematisierten, dass mit dem Rücktritt
der Aargauerin nur noch eine Frau, nämlich Simonetta Sommaruga, in der Regierung
sässe und die CVP deshalb gut daran täte, Frauen als mögliche Kandidatinnen
aufzubauen – häufig genannt wurden die Ambitionen von Viola Amherd (cvp, VS).
Freilich standen bei den Christdemokraten auch einige Männer in den Startlöchern: In
den Medien kursierten insbesondere die Namen von Parteipräsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG), der Ständeräte Konrad Graber (cvp, LU) und Pirmin Bischof (cvp, SO), aber
auch Benedikt Würth (SG, cvp), Regierungsrat des Kantons St. Gallen, und
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden als Kandidaten gehandelt. Der Bundeskanzler
winkte jedoch relativ rasch ab und auch Parteipräsident Pfister zog sich mit dem
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Argument zurück, einen Austausch im Präsidium kurz vor den Wahlen vermeiden zu
wollen. Auch Konrad Graber nahm sich mit seiner Ende August gemachten
Ankündigung, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten zu wollen, aus
dem Rennen.  
Ende April 2018 gab dann auch Johann Schneider-Ammann bekannt, dass er keine
weitere Legislatur mehr anstrebe. Neben der Forderung, dass auch die FDP nun ein
Frauenticket aufstellen müsse, wurde mit der Ankündigung des Berner Magistraten auch
die Diskussion um einen konzertierten Doppel- (zusammen mit Leuthard) oder gar
Dreierrücktritt (zusammen mit Ueli Maurer) angestossen. Das Parlament müsse eine
möglichst grosse Auswahl haben, damit eine genügend grosse Frauenvertretung
gesichert sei, lautete der Tenor in den Medien. Auch das Kandidatenkarussell für die
Nachfolge des Berner Magistraten begann sich rasch zu drehen. Neben Karin Keller-
Sutter (fdp, SG), die bei der Wahl Schneider-Ammanns 2010 noch unterlegen war,
brachten die Medien Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ), die Ständeräte Andrea
Caroni (fdp, AR), Martin Schmid (fdp, GR) und Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Nationalrat
Beat Walti (fdp, ZH) ins Spiel. Auch beim Freisinn zogen sich einige potenzielle Papabili
allerdings bereits vor dem definitiven Rücktritt Schneider-Ammans zurück. So gab Petra
Gössi etwa zu Protokoll, ihrer Partei eine Kandidatur nicht zumuten zu wollen. Mit dem
Namen Keller-Sutter wurde in den Medien häufig auch der Anspruch der Zentral- und
Ostschweiz auf einen Bundesratssitz zur Sprache gebracht. 
Rücktrittspotenzial sahen die Medien schliesslich auch bei Ueli Maurer, bei dem sie
vermuteten, dass er mit 67 Jahren und nach zehn Jahren im Amt bald genug haben
könnte. Von verschiedener Seite wurde Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) als
mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht, die in mehreren Interviews ihre Bereitschaft
signalisierte. Hierfür kam aber wenig später ein Dementi von der SVP-Spitze – Vater
Christoph Blocher gab zu Protokoll, dass er seine Tochter nicht in das «Gefängnis»
Landesregierung stecken wolle. Maurer selber gab in einem Interview zu Protokoll, dass
er auf das Ende einer Legislatur zurücktreten werde – ob 2023, 2027 oder 2031 sei
noch offen. 
Ein vorläufiges Ende nahm zumindest ein Teil der Spekulationen Mitte September, als
sowohl Johann Schneider-Ammann als auch Doris Leuthard ihren Rücktritt auf Ende
2018 bekannt gaben. In der Tat gilt die Herbstsession ein Jahr vor den Wahlen als
idealer Zeitpunkt für einen Rücktritt vor Ende einer Legislatur, weil so Ersatzwahlen
noch vor Ende eines Jahres stattfinden können. Rücktritte in einem Wahljahr selber
gelten eher als unschicklich. Freilich war laut Aussage von Doris Leuthard der
Doppelrücktritt vorher nicht abgesprochen worden; Schneider-Ammann habe immer
davon gesprochen, erst auf Ende Legislatur 2019 zurückzutreten. In den Medien wurde
das Vorpreschen des FDP-Bundesrats – er hatte seinen Rücktritt zwei Tage vor Doris
Leuthard der Presse verkündet – als geplanter Mediencoup gewertet. 26

Volksrechte

Mitte Juni 2015 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat der FDP-Fraktion vor,
das eine Klärung des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und Landesrecht gefordert
hatte. Die Regierung anerkannte im  Fazit ihres Berichtes, dass insbesondere im
Verhältnis zwischen Volksinitiative und Völkerrecht eine zunehmende Problematik
bestehe. Eine Hierarchisierung oder eine Vorrangregel von Landesrecht sei allerdings
kaum ohne negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Schweiz als verlässliche
Vertragspartnerin möglich. Der Bundesrat schlug indes vor, dass jeweils vor der
Verabschiedung eines Erlasses oder vor Abschluss eines Vertrages die Konsequenzen
für Völker- bzw. Landesrecht eruiert werden sollten, um bereits bei der
Verabschiedung Klarheit zu schaffen, ob Unvereinbarkeiten bestünden und wie diese
allenfalls beseitigt werden müssten. 
Zur Frage nach einem möglichen obligatorischen Referendum bei Staatsverträgen mit
verfassungsmässigem Charakter ging der bundesrätliche Bericht auf das bestehende
«Referendum sui generis» ein. Es gebe ja bereits ein obligatorisches
Staatsvertragsreferendum, das bei Verträgen Anwendung findet, mit denen die Schweiz
Mitglied von supranationalen Organisationen werden soll. Dem fakultativen
Staatsvertragsreferendum unterstehen Verträge, die unbefristet und unkündbar sind.
Darüber hinaus bestehe aber auch ein ungeschriebenes Verfassungsrecht: Dieses
«Referendum sui generis» könne dann zur Anwendung gelangen, wenn ein Vertrag eine
so grosse Bedeutung habe, dass ihm Verfassungsrang zukomme. Dies habe man sich
beispielsweise beim Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen überlegt, damals
aber verworfen. Falls je nach einem allfälligen Austritt ein Wiederbeitritt in die
Europäische Menschenrechtskonvention nötig wäre, dann würde dieser beispielsweise
einem obligatorischen Referendum unterstellt werden. 27
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Am 1. Juni stimmte das Volk über die von rechtsbürgerlichen Kreisen eingereichte
Volksinitiative „Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“ ab. Das Begehren
verlangte zur Hauptsache, dass sich die Landesregierung in Zukunft, abgesehen von
einer kurzen Verlautbarung, nicht mehr im Vorfeld von Volksabstimmungen äussern
darf. Die Kampagne war sehr lau. Ein aus Vertretern aller grossen Parteien ausser der
SVP gebildetes Komitee trat als Gegner in Erscheinung. Für die Initiative setzten sich
nur die SVP und die kleinen Rechtsaussenparteien EDU, SD und Lega ein. Dabei trat die
SVP kaum in den Vordergrund und verwendete ihre Propagandamittel in erster Linie
zugunsten der gleichzeitig zum Entscheid vorgelegten Einbürgerungsinitiative.

Abstimmung vom 1. Juni 2008

Beteiligung: 45,2%

Ja: 538 928 (24,8%) / 0 Stand
Nein: 1 634 196 (75,2%) / 20 6/2 Stände

Parolen: Ja: SVP (2)*, EDU (1)*, SD, Lega, FPS.
Nein: FDP, CVP, SP, GP, GLP, EVP, LP, CSP, PdA; Economiesuisse, SGV, SGB,
Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Initiative wurde deutlich, mit mit 1'634'196 Nein gegen 538'928 Ja (75%)
abgelehnt, kein einziger Kanton stimmte zu. Sogar der notorisch behördenkritische
Kanton Schwyz verwarf sie mit 59% Nein-Stimmen. Überdurchschnittlich stark war die
Ablehnung in den städtischen Agglomerationen und in der Westschweiz. In der
französischsprachigen Schweiz sprachen sich weniger als 20% für das Volksbegehren
aus. Mit der Ablehnung der Volksinitiative trat der im Vorjahr vom Parlament
beschlossene indirekte Gegenvorschlag in Kraft. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.06.2008
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Le Conseil des Etats a adopté, suite à l’approbation du Conseil national fin 2004, une
motion du groupe radical-libéral déposée la même année. Il a constaté par ailleurs que
le Conseil fédéral avait déjà rempli les exigences de la motion. Celle-ci demandait au
Conseil fédéral d’élaborer, avant fin 2004, un plan de sécurité s’appliquant au système
de protection de la frontière en cas de participation de la Suisse aux accords de
Schengen/Dublin. Ce plan devait améliorer les normes suisses actuelles en matière de
sécurité, garantir la proximité des forces de sécurité avec la population et prendre en
considération les nouveaux éléments découlant des accords. 29

MOTION
DATUM: 28.03.2005
ELIE BURGOS

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An ihrer Delegiertenversammlung in Solothurn sprachen sich die Freisinnigen Anfang
Jahr mit 253:1 Stimmen bei einer Enthaltung für die Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Staaten aus. In der kontradiktorischen Debatte
zum Schengen-Abkommen gelang es dem Zürcher SVP-Nationalrat Hans Fehr zwar, das
Gespräch auf das von Auns und SVP seit Monaten wiederholte Argument eines Verlusts
der Sicherheit zu fixieren, doch die Delegierten beschlossen mit 219:4 Stimmen die Ja-
Parole. Mit einer langandauernden, stehenden Ovation verabschiedeten die
Freisinnigen anschliessend ihren wegen eines Burnout-Syndroms im November 2004
zurückgetretenen Parteipräsidenten Rolf Schweiger (ZG). Schweiger dankte für das
ihm entgegengebrachte Verständnis; es sei ihm ein grosses Anliegen zu zeigen, dass
psychische Krankheiten nicht zu Stigmatisierungen führen müssen. 30
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In seiner Rede auf der Delegiertenversammlung im Oktober in Sempach (LU) übte
Präsident Pelli scharfe Kritik an Bundesrat Blocher und namentlich an dessen
Infragestellung der Antirassismusstrafnorm. Darüber hinaus machte er dem Schweizer
Fernsehen und besonders der Politiksendung „Arena“ den Vorwurf, Blocher eine
weitgehend unkritische Plattform gegeben zu haben und so dazu beizutragen, dass
wichtigere Themen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrängt würden. Pellis
Rede fand zwar grundsätzliche Zustimmung, er wurde jedoch von einem Teil der
Delegierten dafür kritisiert, dass er sich zu sehr auf die SVP einschiesse und dabei
inhaltliche Anliegen und langfristige politische Zielsetzungen vernachlässige. Ausserdem
beriet die Partei über ein „liberales Konzept einer nachhaltigen Energiepolitik“. Darin
steht eine CO2-arme und möglichst unabhängige Energieversorgung der Schweiz im
Vordergrund. In diesem Sinn spricht sich das Papier für eine weitere Nutzung der
Atomkraft und gegen fossile Brennstoffe aus; die Aargauer Sektion erhielt dabei
Unterstützung für ihre Forderung nach einem zusätzlichen Atomkraftwerk. Parallel dazu
wurde ein starkes Engagement für erneuerbare Energien, vor allem die Geothermik und
die Wasserkraft, gefordert.

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.10.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Die SP griff im Wahlkampf einen der zwei FDP-Bundesratssitze an. SP-Präsident Fehr
äusserte sich im Juli, die Abwahl von Bundesrat Couchepin oder Bundesrat Merz sei
für ihn kein Tabu. Die SP könnte eventuell einen CVP-Kandidaten unterstützen. 31

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 16.07.2007
SABINE HOHL

Ebenfalls im Juni wurde bekannt, dass die CVP für den nach dem Rücktritt von Pascal
Couchepin (fdp) frei gewordenen Bundesratssitz eine Kandidatur lancieren würde.
Ihren Sitzanspruch begründete die CVP damit, dass die Position der Mitte in der
Regierung gestärkt werden müsse. Zudem wies die CVP darauf hin, dass die CVP-GLP-
EVP-Fraktion in der Bundesversammlung grösser sei als die freisinnig-liberale Fraktion,
weshalb der CVP eher zwei Bundesratssitze zuständen als der FDP. Als CVP-Kandidat
war von Anfang an Ständerat Urs Schwaller (FR) im Gespräch, der im August dann auch
öffentlich sein Interesse an einer Wahl erklärte und von der Fraktion nominiert wurde.
Als Schwierigkeit stellte sich jedoch heraus, dass der aus dem deutschsprachigen Teil
des Kantons Freiburg stammende Schwaller nicht als Romand wahrgenommen wurde.
Für die Rückeroberung eines zweiten Bundesratssitzes wäre die CVP auf die
Unterstützung der Linksparteien angewiesen gewesen. Diese hatten jedoch kein starkes
Interesse daran, die CVP-Kandidatur zu unterstützen. Bei der Wahl setzte sich der FDP-
Kandidat Didier Burkhalter durch. 32

ANDERES
DATUM: 01.09.2009
SABINE HOHL

Nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrat Pascal Couchepin begann in der FDP
die Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten für den Bundesrat aus der
lateinischen Schweiz. Die FDP musste den Bundesratssitz gegen eine Kampfkandidatur
der CVP verteidigen. Die Tessiner FDP wollte Fulvio Pelli nominieren, dieser zeigte sich
jedoch zurückhaltend, wodurch eine mögliche Kandidatur Pellis lange Gegenstand von
Spekulationen blieb. Letztlich nominierte ihn die Tessiner FDP nicht, empfahl ihn aber
dennoch für eine Nominierung durch die Bundeshausfraktion. Die Neuenburger FDP
nominierte Nationalrat Didier Burkhalter, die Genfer Liberalen Martine Brunschwig Graf
und Christian Lüscher. Brunschwig Graf erhielt auch die Unterstützung der FDP-
Frauen. Die FDP des Kantons Waadt stellte Regierungsrat Pascal Broulis auf. Die
Bundeshausfraktion entschied sich, Didier Burkhalter und Christian Lüscher zur Wahl
vorzuschlagen. Lüschers Nominierung war eher überraschend und wurde als Taktik zur
Verhinderung einer Kandidatur der SVP interpretiert. Bei der Wahl Mitte September
konnte sich Didier Burkhalter gegen Lüscher und den Kandidaten der CVP, Urs
Schwaller, deutlich durchsetzen. 33

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2009
SABINE HOHL

Anfang Februar zog der neue FDP-Bundesrat Didier Burkhalter seine 100-Tage-Bilanz.
Er hob hervor, dass er die steigenden Gesundheitskosten in den Griff bekommen wolle.
Die Presse lobte die bisherige Arbeit des Innenministers, kritisierte aber seine
Personalpolitik: Einige seiner neu ernannten Mitarbeiter seien stark mit der
Pharmabranche verbunden. 34
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Für einen Eklat sorgte SP-Präsident Christian Levrat, der – unzufrieden mit der
Departementsverteilung nach den Bundesratsersatzwahlen – den Präsidenten der FDP
Fulvio Pelli der Lüge bezichtigte. Die FDP hätte versprochen, dass sie einen
Departementswechsel der Bundesräte Maurer und Widmer-Schlumpf verhindern würde
und einer Sitzverteilung nach dem Anciennitätsprinzip nicht entgegenstehen würde,
unter der Bedingung, dass die SP den FDP-Bundesratssitz unterstützte. Beide
Versprechen hätten die Freisinnigen nicht eingehalten. Die grosse Rochade bei der
Departementsverteilung hatte zur Folge, dass die SP nicht nur das Uvek an die CVP
abgeben musste, sondern auch, dass Bundesrätin Sommaruga als
Konsumentenschützerin nicht das Volkswirtschaftsdepartement erhielt, sondern als
Nichtjuristin das EJPD übernehmen musste. Pelli seinerseits kündigte eine
Verleumdungsklage gegen Levrat an. Die Causa Levrat-Pelli beschäftigte die Presse
einige Tage lang, bevor der Streit Mitte Oktober mit einer dürren Medienmitteilung
beigelegt wurde. 35

ANDERES
DATUM: 13.10.2010
MARC BÜHLMANN

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Am 14. Oktober 2017 trat ProTell, die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht, in
den Fokus der Öffentlichkeit, weil bekannt wurde, dass Bundesratskandidat Ignazio
Cassis (fdp, TI) im September 2017, rund eine Woche vor seiner Wahl in den Bundesrat,
dem Verein beigetreten war. ProTell hatte die drei FDP-Bundesratskandidaten Pierre
Maudet (GE, fdp), Isabelle Moret (fdp, VD) und Ignazio Cassis vor der Bundesratswahl zu
ihrer Haltung zum Waffenrecht befragt und sie eingeladen, Vereinsmitglied zu werden.
Cassis hatte dem Verein mitgeteilt, dass er gerne Mitglied werde, und war ProTell am 11.
September 2017 beigetreten, wie der Generalsekretär von ProTell, Robin Udry, der
Nachrichtenagentur SDA mitteilte. Brisant war diese Meldung, weil ProTell vehement die
Übernahme der verschärften EU-Waffenrichtlinie bekämpft und bei deren Nicht-
Übernahme ein Ausschluss der Schweiz aus dem Schengen-Raum drohen würde. Bisher
hatte sich Cassis jedoch stets für die bilateralen Verträge mit der EU und das Schengen-
Abkommen ausgesprochen. Politiker jeglicher Couleur reagierten prompt. CVP-
Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) etwa zeigte sich „erstaunt“, dass Cassis ProTell so
kurz vor der Bundesratswahl beigetreten war. Als Aussenminister müsse Cassis die
Bilateralen vertreten, dazu gehöre auch Schengen, sagte Pfister im St. Galler Tagblatt
und schlussfolgerte: „Eine Mitgliedschaft bei ProTell ist mit dem Amt eines Bundesrates
nicht kompatibel.“ Die FDP bemühte sich derweil, die Wogen zu glätten: Die Partei
stehe weiterhin zu Schengen, versicherte FDP-Präsidentin Petra Gössi im gleichen
Artikel. 
Nur wenige Tage nach dem öffentlichen Bekanntwerden seiner ProTell-Mitgliedschaft
kündigte Cassis diese am 17. Oktober 2017 wieder. „Angesichts der laufenden
öffentlichen Diskussion und der Instrumentalisierung seines damaligen Beitritts hat
Bundesrat Cassis seine Mitgliedschaft bei ProTell und Libertà e valori (Freiheit und
Werte, das Tessiner Pendant zu ProTell; Anmerkung des Autors) aufgegeben“, liess
Cassis über die Bundeskanzlei ausrichten. Es folgte erneut Kritik von Medien und
Politikern: Die Zeitung Nordwestschweiz und der Tages-Anzeiger warfen Cassis
Opportunismus vor, Beat Arnold (svp, UR) äusserte Zweifel an Cassis' Rückgrat, weil er
im Vorfeld der Wahl „den Rechten“ habe gefallen wollen und jetzt „den Linken“. Silvia
Schenker (sp, BS) verglich Cassis mit einer „Fahne im Wind“. Nur Cassis' Parteikollegen
zeigten Verständnis: Der Beitritt und Austritt bei ProTell sei ein „Lapsus, der aufgrund
der enormen Drucksituation während des Wahlkampfs verzeihbar ist“, so Joachim Eder
(fdp, ZG) in der „Nordwestschweiz“. Auch ProTell wollte die Kündigung ihres
prominentesten Mitglieds nicht überbewerten. ProTell-Vizepräsident Jean-Luc Addor
(svp, VS) sagte gegenüber dem St. Galler Tagblatt, dass Cassis aufgrund seines
langjährigen Engagements für Libertà e valori echte Überzeugungen für ein liberales
Waffenrecht habe. Es gebe keinen Grund zu glauben, dass sich das ändern werde, so
Addor. 36
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